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Vorbemerkung 

Diese BG-Regel konkretisiert und erläutert die Unfallverhütungsvorschrift „Grund-
sätze der Prävention“ (BGV A1). 

Konkretisierungen oder Erläuterungen sind den Bestimmungstexten der Unfallver-
hütungsvorschrift, die im Fettdruck erfolgen, unmittelbar nachgeordnet. Erfolgt
eine Konkretisierung oder Erläuterung unmittelbar nach der Paragraphenüber-
schrift, gilt diese für den gesamten Paragraphen. 

Soweit in dieser BG-Regel auf die vorstehend genannte Unfallverhütungs-
vorschrift bzw. einzelne Bestimmungen hieraus verwiesen wird, erfolgen die
Verweise an erstgenannter Stelle in vollem Umfang, hiernach wird die Kurzform
„Vorschrift“ verwendet, wobei diese in kursivem Graudruck erfolgt. 
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Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit (BG-Regeln) sind Zusammenstellungen bzw. Konkretisie-
rungen von Inhalten aus 

• staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Gesetze, Verordnungen) 
und/oder 

• berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften)
und/oder 

• technischen Spezifikationen 
und/oder 

• den Erfahrungen berufsgenossenschaftlicher Präventionsarbeit. 

BG-Regeln richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm Hilfestellung
bei der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder Un-
fallverhütungsvorschriften geben sowie Wege aufzeigen, wie Arbeitsunfälle, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden können. 

Der Unternehmer kann bei Beachtung der in BG-Regeln enthaltenen Empfehlungen
davon ausgehen, dass er die in Unfallverhütungsvorschriften geforderten Schutzziele
erreicht. Andere Lösungen sind möglich, wenn Sicherheit und Gesundheitsschutz in
gleicher Weise gewährleistet sind. Sind zur Konkretisierung staatlicher Arbeitsschutz-
vorschriften von den dafür eingerichteten Ausschüssen technische Regeln ermittelt 
worden, sind diese vorrangig zu beachten. 

Werden verbindliche Inhalte aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder aus Unfall-
verhütungsvorschriften wiedergegeben, sind sie durch Fettdruck kenntlich gemacht
oder im Anhang zusammengestellt. Erläuterungen, insbesondere beispielhafte
Lösungsmöglichkeiten, sind durch entsprechende Hinweise in Kursivschrift gegeben. 



1 Anwendungsbereich 

Unfallverhütungsvorschriften werden auf Grund des § 15 Siebtes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) erlassen und sind ein wichtiges
Element der Prävention. 

Unternehmer ist nach § 136 SGB VII insbesondere derjenige, dem
das Ergebnis des Unternehmens unmittelbar zum Vor- oder Nachteil
gereicht. 

Versicherte sind alle Personen, die nach den §§ 2 ff. SGB VII den
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung genießen. 

Einbeziehung ausländischer Unternehmer und Beschäftigter

Mit der Einbeziehung ausländischer Unternehmer und Beschäftigter
wird der Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften auf Per-
sonen ausgedehnt, die nicht zu den Mitgliedern und Versicherten der
deutschen Unfallversicherungsträger zählen. 

Dies geschieht, weil die hier genannten ausländischen Personen mit
den deutschen Versicherten gemeinsam in einer Betriebsstätte oder an
Arbeitsplätzen, z. B. auf Baustellen, tätig werden. Der Schutz der Ver-
sicherten macht es erforderlich, dass auch diese Personen die
Vorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,
insbesondere bei der Verwendung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln
und Arbeitsstoffen, einhalten. 

Siehe § 16 SGB VII. 
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Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften

Unfallverhütungsvorschriften gelten für Unternehmer und
Versicherte;

sie gelten auch 

– für Unternehmer und Beschäftigte von ausländischen
Unternehmen, die eine Tätigkeit im Inland ausüben,
ohne einem Unfallversicherungsträger anzugehören; 

– soweit in dem oder für das Unternehmen Versicherte
tätig werden, für die ein anderer Unfallversicherungs-
träger zuständig ist. 



Dies bedeutet auch, dass die Aufsichtspersonen der Unfallversiche-
rungsträger gegenüber ausländischen Unternehmern und Beschäf-
tigten Anordnungen erlassen können.

Geltungsbereiche von Vorschriften 

Beim Einsatz eines Versicherten in einem Unternehmen, das bei einem
anderen Unfallversicherungsträger Mitglied ist, gelten für den
Versicherten gegebenenfalls zusätzliche Unfallverhütungsvorschriften
des anderen Unfallversicherungsträgers. Dies schließt auch die auf 
der Grundlage der Anlage 1 der Vorschrift des anderen Unfallver-
sicherungsträgers angewendeten staatlichen Vorschriften mit ein. 

Siehe Abschnitt 2.5 dieser BG-Regel. 

Beispiel: Ein Krankenhaus beauftragt ein Unternehmen der
Metallbearbeitung, im Operationsbereich Wartungs-
arbeiten durchzuführen. Für den Operationsbereich 
gelten in diesem Fall andere staatliche Vorschriften, 
z. B. die Biostoffverordnung, als für den Metallbetrieb.
Nach § 1 der Vorschrift hat der Metallbetrieb die Vor-
schriften, die für das Krankenhaus gelten, ebenfalls zu
beachten. 

5

BGR A1  Grundsätze der Prävention 



2 Pflichten des Unternehmers 

2.1 

2.1.1 

Maßnahmen des Arbeitschutzes 

Der Unternehmer, auch der ausländische Unternehmer, ist umfassend
verantwortlich, alle erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu
treffen. Hierbei hat er die erforderlichen Maßnahmen den einschlägi-
gen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und den Unfallverhütungs-
vorschriften zu entnehmen. In Anlage 1 der Vorschrift sind beispielhaft
wichtige staatliche Arbeitsschutzvorschriften aufgelistet. 

Eine Maßnahme ist dann erforderlich, wenn mit ihr eine Gefährdung
für Sicherheit und Gesundheit des Versicherten abgewendet werden
kann und wenn sie verhältnismäßig ist. Die vorstehenden Feststellun-
gen trifft der Unternehmer sinnvollerweise im Rahmen der nach § 3 der
Vorschrift von ihm vorzunehmenden Gefährdungsbeurteilung. 

Entsendet der Unternehmer seine Versicherten zu Arbeiten ins Ausland,
hat er im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung auch zu prüfen, welche
Arbeitsschutzvorschriften dort einzuhalten sind und – davon abhängig
– in welchem Umfang die deutschen staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften und Unfallverhütungsvorschriften anzuwenden sind. 

Anlage 1 (zu § 2 Abs. 1) der Vorschrift lautet: 

„Staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in denen vom Unternehmer
zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren zu treffende Maßnahmen näher
bestimmt sind, sind – in ihrer jeweils gültigen Fassung – insbe-
sondere: 

– Arbeitsschutzgesetz, 
– Arbeitsstättenverordnung, 
– Betriebssicherheitsverordnung, 
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Zweites Kapitel
Pflichten des Unternehmers

§ 2
Grundpflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat die erforderlichen Maßnahmen zur
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirk-
same Erste Hilfe zu treffen. Die zu treffenden Maßnahmen
sind insbesondere in staatlichen Arbeitsschutzvorschriften
(Anlage 1), dieser Unfallverhütungsvorschrift und in weite-
ren Unfallverhütungsvorschriften näher bestimmt. 



– PSA-Benutzungsverordnung, 
– Lastenhandhabungsverordnung, 
– Bildschirmarbeitsverordnung, 
– Baustellenverordnung, 
– Biostoffverordnung, 
– Gefahrstoffverordnung. 

Die vorstehende Auflistung ist nicht abschließend. 

Der gesetzliche Auftrag der Berufsgenossenschaft zur Verhütung
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren gilt auch für Unternehmer und Versicherte, die
nicht unmittelbar durch die Anwendungsbereiche der staatlichen
Arbeitsschutzvorschriften erfasst sind.“ 

2.1.2

Allgemeine Grundsätze des Arbeitsschutzes 

Die allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzes im Sinne des § 4
Arbeitsschutzgesetz sind: 

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und
Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefähr-
dung möglichst gering gehalten wird, 

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen, 

3. bei den Maßnahmen sind der Stand der Technik, Arbeitsmedizin
und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse zu berücksichtigen, 

4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorgani-
sation, sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und
Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu ver-
knüpfen, 

5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen
Maßnahmen, 

6. spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigten-
gruppen sind zu berücksichtigen, 

7. den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen, 
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(2) Der Unternehmer hat bei den Maßnahmen nach Ab-
satz 1 von den allgemeinen Grundsätzen nach § 4 Arbeits-
schutzgesetz auszugehen und dabei insbesondere das staat-
liche und berufsgenossenschaftliche Regelwerk heranzu-
ziehen. 



8. mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Rege-
lungen sind nur zulässig, wenn dies aus biologischen Gründen
zwingend geboten ist. 

Hilfen zum Erreichen von Schutzzielen 

Staatliche Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften
verpflichten den Unternehmer dazu, Maßnahmen zu ergreifen, mit
denen ein bestimmtes Schutzziel erreicht werden soll, geben aber
keine detaillierten Vorgaben für diese Maßnahmen. Als Hilfestellung
zur sachgerechten Ausfüllung des ihm eröffneten Spielraums soll 
der Unternehmer Regeln heranziehen, die entweder von staatlich
beauftragten Ausschüssen oder von berufsgenossenschaftlichen Fach-
ausschüssen erstellt worden sind. Eine solche Unterstützungsfunktion
für die Auswahl sachgerechter Präventionsmaßnahmen kommt den
berufsgenossenschaftlichen Regeln auch für den Fall zu, dass es für 
die Lösung einer bestimmten Gefährdungssituation (noch) keine staat-
lichen Arbeitsschutzvorschriften und keine speziellen Unfallverhütungs-
vorschriften, sondern nur die allgemeine Unternehmerpflicht nach
Absatz 1 Satz 1 der Vorschrift gibt.

Mit dem Begriff „heranziehen“ wird klargestellt, dass der Unternehmer
das Regelwerk bei der Planung seiner Maßnahmen des Arbeits-
schutzes zu berücksichtigen hat.

Das Regelwerk gibt dem Unternehmer somit eine Orientierungshilfe,
die ihm die Erfüllung seiner Pflichten im Arbeitsschutz erleichtert.
Anders als eine Vorschrift hat er das Regelwerk im Einzelfall aber nicht
zwingend zu befolgen. Er darf in eigener Verantwortung auch Maß-
nahmen auswählen, die er zur Erfüllung seiner Pflichten für geeignet
hält und die den gleichen Stand der Sicherheit gewährleisten. Beach-
tet der Unternehmer die im Regelwerk aufgeführten Maßnahmen,
kann er davon ausgehen, dass er damit geeignete Maßnahmen zur
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingter
Gesundheitsgefahren getroffen hat. 

2.1.3 

2.1.4
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(3) Der Unternehmer hat die Maßnahmen nach Absatz 1
entsprechend den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 Sätze 2 und
3 und Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zu planen, zu organi-
sieren, durchzuführen und erforderlichenfalls an veränderte
Gegebenheiten anzupassen. 

(4) Der Unternehmer darf keine sicherheitswidrigen Weisun-
gen erteilen. 



Mit dieser Bestimmung wird in die Vorschrift eine dem § 15 entspre-
chende Pflicht des Unternehmers aufgenommen, keine sicherheitswid-
rigen Weisungen zu erteilen. In § 15 der Vorschrift ist die Pflicht des
Versicherten geregelt, keine sicherheitswidrigen Weisungen zu befol-
gen. 

2.1.5 

Die Kosten für Arbeitsschutzmaßnahmen trägt nach § 3 Abs. 3 Arbeits-
schutzgesetz der Unternehmer. 

Zu diesen Maßnahmen gehören z. B. die Bereitstellung von persön-
lichen Schutzausrüstungen, deren Pflege, Wartung, Prüfung und die
besondere Unterweisung, gegebenenfalls mit Übung. 

2.2 Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation, Aus-
kunftspflichten 

2.2.1 

Gefährdungsbeurteilung 

Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu gewährleisten und wenn
nötig zu verbessern. Der erste wichtige Schritt hierbei ist die Gefähr-
dungsbeurteilung. 

Gefährdungsbeurteilung ist ein Prozess zur Ermittlung von Gefähr-
dungen und zur Bewertung der damit verbundenen Risiken. 

Die Beurteilung der Gefährdungen ist die Voraussetzung für das
Ergreifen von wirksamen und betriebsbezogenen Arbeitsschutzmaß-
nahmen. Welche konkreten Schutzmaßnahmen im Betrieb erforderlich
sind, ist durch eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen festzustellen.
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§ 3
Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation,

Auskunftspflichten

(1) Der Unternehmer hat durch eine Beurteilung der für die
Versicherten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen
entsprechend § 5 Abs. 2 und 3 Arbeitsschutzgesetz zu ermit-
teln, welche Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 erforderlich sind. 

(5) Kosten für Maßnahmen nach dieser Unfallverhütungs-
vorschrift und den für ihn sonst geltenden Unfallverhütungs-
vorschriften darf der Unternehmer nicht den Versicherten
auferlegen. 



Die Gefährdungsbeurteilung ist auch die Grundlage für die Festlegung
der Rangfolge der zu ergreifenden Maßnahmen. 

Die Gefährdungsbeurteilung besteht aus: 

– einer systematischen Feststellung und Bewertung von relevanten
Gefährdungen 

und 

– der Ableitung entsprechender Maßnahmen. 

Die aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleiteten Maßnahmen sind
auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen und gegebenenfalls an sich
ändernde Gegebenheiten anzupassen. 

Die nachfolgende, nicht abschließende Tabelle gibt eine systematische
Übersicht über mögliche in der Praxis ermittelte einschlägige
Gefährdungen und Belastungsarten. 
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Gefährdungen/Belastungsarten Beispiele 

1. Mechanische Gefährdung Quetsch- und Scherstellen an Maschinen-
teilen, Ausrutschen, Stolpern, Abstürzen 

2. Elektrische Gefährdung
Gefährliche Körperströme durch Berühren
unter Spannung stehender Teile,
Lichtbogenbildung durch Kurzschluss 

3. Chemische Gefährdung Einatmen giftiger, ätzender oder reizender
Stoffe, Holzstaub, Umgang mit Kraftstoffen 

4. Biologische Gefährdung
Infektionsgefahr durch Mikroorganismen und
Viren, Umgang mit gentechnisch veränderten
Organismen 

5. Brand- und Explosionsgefährdung
Umgang mit Sprengstoffen, Bildung gefähr-
licher explosionsfähiger Atmosphären,
Schweißarbeiten 

6. Thermische Gefährdung Verbrennungen an heißen Oberflächen,
Aufenthalt in Kühlräumen 

7. Physikalische Gefährdung Lärm, Ultraschall, Schwingungen, Strahlung 

8. Gefährdung durch
Arbeitsumgebungsbedingungen

Hitze, Witterung, Kälte, Nässe, Zugluft,
Belüftung, Beleuchtung am Arbeitsplatz 

9. Physische Belastung Bewegen schwerer Lasten, einseitige
Arbeitshaltung, Zwangshaltung 

10. Belastung aus Wahrnehmung und
Handhabbarkeit

Gestaltung von Bildschirmen, Anordnung von
Stellteilen und Anzeigen, Handhabbarkeit
von Arbeitsmitteln 

11. Psychomentale Fehlbelastung
Ständig wechselnde Arbeitsstätten, Arbeiten
unter Zeitdruck, kurzzyklisch sich wiederholen-
de Tätigkeiten, Nachtarbeit, Überforderung 

12. Gefährdung durch Mängel in der
Arbeitsorganisation

Unterweisungs-, Unterrichtungs-, Ermittlungs-
und Prüfpflichten, Erste Hilfe, Bereitstellung von
geeigneten Arbeitsmitteln, Arbeitsmedizinische
Vorsorge 



Methoden der Gefährdungsbeurteilung 

Spezielle Methoden oder Mittel zur Gefährdungsbeurteilung sind
nicht vorgeschrieben. Einfache Methoden zur Feststellung von
Gefährdungen sind z. B. Betriebsbegehungen oder Auswertungen von
Unfallereignissen und sonstigen Schadensereignissen. Handelt es sich
um Tätigkeiten oder Arbeitsplätze mit einem hohen oder komplexen
Gefährdungspotential, z. B. Arbeiten auf hochgelegenen Arbeits-
plätzen, Sprengarbeiten, Arbeiten in Kanalisationsanlagen, Feuerar-
beiten in brand- und explosionsgefährdeten Bereichen, ist eine um-
fangreichere Gefährdungsbeurteilung erforderlich. 

Gleichartige Tätigkeiten oder Arbeitsplätze, z. B. in Filialunternehmen,
können vergleichbar beurteilt werden. Dabei ist es ausreichend, eine
Tätigkeit oder einen Arbeitsplatz musterhaft zu beurteilen. Die Ergeb-
nisse sind dann auf gleichartige Tätigkeiten oder Arbeitsplätze über-
tragbar. 

Bei einzelnen Abweichungen von musterhaft beurteilten Tätigkeiten
oder Arbeitsplätzen reicht es in der Regel aus, nur die Abweichungen
neu zu beurteilen. 

Bei nicht stationären Betrieben, z. B. Baustellen, ist es im Regelfall nicht
ausreichend, nur eine einzige Gefährdungsbeurteilung zu erstellen
ohne diese für den Einzelfall anzupassen. Hier unterscheiden sich die
Arbeitsbedingungen z. B. durch andere wechselnde Gegebenheiten
oder unterschiedliche Arbeitsabläufe, so dass die Gefährdungen sehr
unterschiedlich sein können. In der Regel ist die Anwendbarkeit auf
den neuen Arbeitsbereich von Fall zu Fall zu prüfen. Gegebenenfalls
ist die Gefährdungsbeurteilung an die sich verändernden Bedingun-
gen anzupassen. Ergänzungen oder Anpassungen können auch vor
Ort, z. B. durch Bauleiter auf Baustellen, vorgenommen werden. 

Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung 

Hilfe bei der Gefährdungsbeurteilung geben zum einen die Fachkräfte
für Arbeitssicherheit und die Betriebsärzte. Zum anderen kann zur
Beratung die zuständige Berufsgenossenschaft oder die zuständige
staatliche Arbeitsschutzbehörde hinzugezogen werden. Sie stellen
auch verschiedene Handlungshilfen zur Verfügung, z. B. Arbeitsschutz-
kompendien, Checklisten. 

Gefährdungsbeurteilung und Prüfungen 

Die Gefährdungsbeurteilung liefert dem Unternehmer auch Hinweise
über Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen an Arbeits-
mitteln und Einrichtungen. 

Siehe auch § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung. 
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2.2.2 

Mögliche Anlässe für eine Überprüfung der vorhandenen Gefähr-
dungsbeurteilung ergeben sich z. B. 

– bei Neu- oder Umbau von Betriebsanlagen und Einrichtungen, 

– bei Beschaffung oder Umrüstung technischer Arbeitsmittel, z. B.
Werkzeuge, Maschinen, 

– bei Einführung von gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen, 

– bei Einführung oder wesentlichen Änderungen von Arbeitsver-
fahren und -abläufen, 

– bei Änderungen der Mitarbeiterstruktur, 

– nach Arbeitsunfällen oder Beinaheunfällen, 

– bei Verdacht auf Berufskrankheiten oder auf arbeitsbedingte
Verursachung von Erkrankungen, 

– bei Änderung der Vorschriften. 

In einer Vielzahl von Fällen wird es nur gelegentlich notwendig, die
vorhandene Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen. In manchen Be-
reichen wird hingegen eine regelmäßige Prüfung unumgänglich sein,
z. B. im Baugewerbe auf Baustellen. 

Hier können sich erfahrungsgemäß häufiger wesentliche Änderungen,
z. B. beim Einsatz von Arbeitsmitteln oder Arbeitsabläufen ergeben. 
In solchen Fällen ist eine Überprüfung der vorhandenen Gefährdungs-
ermittlung erforderlich. Entsprechend den Ergebnissen der Beurteilung
hat gegebenenfalls eine Anpassung der Arbeitsschutzmaßnahmen zu
erfolgen. 

2.2.3

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung 

Die Erfüllung der Dokumentationspflicht ist nicht nur ein formaler
Vorgang. Sie dient auch der Rechtssicherheit des Unternehmers bzw.
der verantwortlichen Personen. Im Schadensfall kann anhand der
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(3) Der Unternehmer hat entsprechend § 6 Abs. 1 Arbeits-
schutzgesetz das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach
Absatz 1, die von ihm festgelegten Maßnahmen und das
Ergebnis ihrer Überprüfung zu dokumentieren. 

(2) Der Unternehmer hat Gefährdungsbeurteilungen insbe-
sondere dann zu überprüfen, wenn sich die betrieblichen
Gegebenheiten hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz
verändert haben. 



Dokumentation nachgewiesen werden, dass man den Arbeitsschutz-
pflichten, insbesondere der Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung, nach-
gekommen ist. Die Dokumentation kann als Hilfe zur Prüfung der
Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen herangezogen wer-
den. Außerdem ist die Dokumentation eine hilfreiche Grundlage für
die Unterrichtung/Unterweisung gegenüber den Beschäftigten. Aus
diesen Gründen ist die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung
auch für Betriebe mit zehn oder weniger Beschäftigten sinnvoll und 
zu empfehlen; dies entspricht auch dem europäischen Arbeits-
schutzrecht. Die Anforderungen an eine Dokumentation sind für
Unternehmen mit zehn oder weniger Beschäftigten im Regelfall er-
füllt, wenn der Unternehmer 

– zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung eine Hilfe zur
Gefährdungsbeurteilung nutzt, die die zuständige Berufsgenos-
senschaft oder die zuständige staatliche Arbeitsschutzbehörde 
zur Verfügung stellt, 

– an der Regelbetreuung teilnimmt und die ihn beratenden Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte ihm Unterlagen zur
Gefährdungsbeurteilung überlassen 

oder 

– an einem alternativen Betreuungsmodell seiner zuständigen
Berufsgenossenschaft teilnimmt und die im Rahmen dieses
Modells vorgesehenen Instrumente für die Gefährdungsbeur-
teilung anwendet. 

Für die Dokumentation des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung,
der festgelegten Maßnahmen und deren Überprüfung ist keine ein-
heitliche Form vorgeschrieben. Zur Unterstützung halten die Berufs-
genossenschaften Handlungshilfen zur Durchführung der Dokumen-
tation für den Unternehmer bereit. 

2.2.4 
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(4) Der Unternehmer hat der Berufsgenossenschaft alle
Informationen über die im Betrieb getroffenen Maßnahmen
des Arbeitsschutzes auf Wunsch zur Kenntnis zu geben. 



2.3 Unterweisung der Versicherten 

2.3.1 

Damit Versicherte Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen erken-
nen und entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen auch handeln
können, müssen sie auf ihre individuelle Arbeits- und Tätigkeitssituation
zugeschnittene Informationen, Erläuterungen und Anweisungen be-
kommen. Die Unterweisung ist ein wichtiges Instrument, um Versicher-
ten zu ermöglichen, sich sicherheits- und gesundheitsgerecht zu ver-
halten. 

Bedeutung der Unterweisung
Unterweisung ist die auf den konkreten Arbeitsplatz oder Aufgaben-
bereich ausgerichtete Erläuterung und Anweisung des Unternehmers
für ein sicherheitsgerechtes Verhalten der Versicherten, die durch prak-
tische Übungen ergänzt werden kann. Der Hinweis auf § 12 Abs.1
Arbeitsschutzgesetz bedeutet, dass die Versicherten während der
Arbeitszeit ausreichend und angemessen unterwiesen werden. Art und
Weise sowie der Umfang einer Unterweisung müssen in einem ange-
messenen Verhältnis zur vorhandenen Gefährdungssituation und der
Qualifikation der Versicherten stehen. 

Unterweisungsanlässe
Anlässe für eine Unterweisung sind z. B. 
– Einstellung oder Versetzung, 
– Veränderungen im Aufgabenbereich, 
– Veränderungen in den Arbeitsabläufen, 
– Einführung neuer Arbeitsmittel, neuer Technologien oder neuer

Arbeitsstoffe, 
– Ergebnisse von Betriebsbesichtigungen, 
– Unfälle, Beinaheunfälle und sonstige Schadensereignisse. 
Die Unterweisung der Versicherten hat in allen Fällen vor Aufnahme
der Tätigkeit zu erfolgen. 
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§ 4
Unterweisung der Versicherten 

(1) Der Unternehmer hat die Versicherten über Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, insbesondere über die
mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und die Maß-
nahmen zu ihrer Verhütung, entsprechend § 12 Abs. 1
Arbeitsschutzgesetz sowie bei einer Arbeitnehmerüberlas-
sung entsprechend § 12 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz zu unter-
weisen; die Unterweisung muss erforderlichenfalls wieder-
holt werden, mindestens aber einmal jährlich erfolgen; sie
muss dokumentiert werden. 



Unterweisung bei Arbeitnehmerüberlassung 
Liegt ein Fall der Arbeitnehmerüberlassung vor, ist zur betriebsspezifi-
schen Unterweisung der Entleiher verpflichtet. Hierbei sind die Erfah-
rungen und Qualifikationen der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung
überlassen worden sind, zu berücksichtigen. Sonstige Arbeitsschutz-
pflichten des Verleihers als Unternehmer, insbesondere die Pflicht zur
allgemeinen Unterweisung (unabhängig vom konkreten Arbeitsplatz
oder Aufgabenbereich), bleiben unberührt. 

Unterweisungsinhalte
Die Unterweisung hat mindestens 
– die konkreten, arbeitsplatzbezogenen Gefährdungen, 
– die von den Versicherten zu beachtenden Schutzmaßnahmen, 
– die getroffenen Schutz- und Notfallmaßnahmen, 
– die einschlägigen Inhalte der Vorschriften und Regeln 
zu umfassen. Hierfür sind Betriebsanleitungen von einzusetzenden Geräten
und Maschinen sowie sonstige Betriebsanweisungen mit einzubeziehen. 

Wiederholung von Unterweisungen
Bei gleichbleibenden Gefährdungen ist die Unterweisung mindestens
jährlich zu wiederholen, um die Unterweisungsinhalte den Versicher-
ten wieder in Erinnerung zu rufen und aufzufrischen. Ändern sich
Gefährdungen oder Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung sind die
Unterweisungsinhalte und die Unterweisungsintervalle anzupassen.
Kürzere Unterweisungsintervalle können sich aus speziellen Arbeits-
schutzvorschriften ergeben, z. B. § 29 Jugendarbeitsschutzgesetz, der
eine halbjährliche Unterweisung fordert. 

Dokumentation der Unterweisung
Die schriftliche und von allen Unterwiesenen und den Unterweisenden
unterschriebene Dokumentation ist für den Unternehmer der Nach-
weis, dass er seiner Unterweisungsverpflichtung nachgekommen ist.
Sie kann z. B. in Form des nachstehenden Musters oder durch ein
Betriebstagebuch erfolgen. 

Unterweisung mit elektronischen Hilfsmitteln
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Unterweisungen mit Hilfe elek-
tronischer Medien durchzuführen. Dabei ist allerdings darauf zu ach-
ten, dass die
– Unterweisungsinhalte arbeitsplatzspezifisch aufbereitet und zur

Verfügung gestellt werden, 
– eine Verständnisprüfung 

und 
– ein Gespräch zwischen Versicherten und Unterweisenden jeder-

zeit möglich ist. 

15

BGR A1  Grundsätze der Prävention 



Muster für die Dokumentation der Unterweisung 

Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der
Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) 

Unternehmen: ________________________________________________
(Name und Anschrift des Unternehmens)

Betriebsteil, Arbeitsbereich: ______________________________________

Durchgeführt von: _____________________________________________

Durchgeführt am: _____________________________________________

Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefahrquellen, Maßnahmen zur Arbeits-
sicherheit und zum Gesundheitsschutz, Erste Hilfe): ____________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Name und Unterschrift der Teilnehmer 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilge-
nommen und den Inhalt verstanden habe. 

Name, Vorname Unterschrift Name, VornameUnterschrift

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Bemerkungen 

____________________________ ____________________________
Unterschrift des Trainers/Unterweisenden Geschäftsleitung z. K.
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2.3.2

Die Inhalte sind so zu vermitteln, dass sie von den Versicherten vestan-
den werden. Ist eine sprachliche Verständigung nicht ausreichend, sind
andere geeignete Kommunikationsmittel, z. B. Skizzen, Fotos, Videos,
einzusetzen. Ein Aushändigen der Vorschriften oder Regeln reicht nicht
aus. Der Unternehmer hat sich zu vergewissern, dass die Versicherten
die Inhalte verstanden haben. 
Dies kann z. B. 
– durch das Stellen von Verständnisfragen an den Versicherten, 
– durch Vorführenlassen des Handlungsablaufs durch den Versicher-

ten, 
– durch Beobachtung der Arbeitsweise des Versicherten 
erfolgen. 

2.4 Vergabe von Aufträgen

2.4.1

Bei einer Auftragserteilung muss sichergestellt sein, dass vom Auftrag-
nehmer neben dem Stand der Technik auch diejenigen staatlichen und
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerke beachtet
werden, die für den Auftraggeber gelten. Die Verpflichtung zur Einhal-
tung dieser Vorgaben bedarf, unabhängig davon, ob der Auftrag
selbst schriftlich oder mündlich erfolgt, immer der Schriftform. Dies gilt
nicht für innerbetriebliche Beschaffungsmaßnahmen. 

Einrichtungen und Arbeitsverfahren 
Einrichtungen sind insbesondere Gebäude oder Gebäudeteile und die
für deren Betrieb notwendige Gebäudetechnik sowie die darin zu
installierenden bzw. installierten Arbeitsmittel und Anlagen. 
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§ 5
Vergabe von Aufträgen

(1) Erteilt der Unternehmer den Auftrag,
1. Einrichtungen zu planen, herzustellen, zu ändern oder

in Stand zu setzen,
2. Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestalten,

so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, die in 
§ 2 Abs. 1 und 2 genannten für die Durchführung des Auf-
trags maßgeblichen Vorgaben zu beachten.

(2) Der Unternehmer hat den Versicherten die für ihren
Arbeitsbereich oder für ihre Tätigkeit relevanten Inhalte der
geltenden Unfallverhütungsvorschriften und BG-Regeln so-
wie des einschlägigen staatlichen Vorschriften- und Regel-
werks in verständlicher Weise zu vermitteln.



Arbeitsverfahren ist die Gesamtheit der Tätigkeiten von Versicherten
zur Erzielung eines bestimmten Arbeitsergebnisses. Die Planung oder
Gestaltung von Arbeitsverfahren beinhaltet die Planung oder
Gestaltung von Arbeitsvorgängen und -abläufen. 

Bereits bei der Planung von Einrichtungen oder Arbeitsverfahren sind
die Vorgaben des Arbeitsschutzes zu berücksichtigen. Versäumnisse
hierbei können im späteren Betrieb oft nur mit großem Aufwand beho-
ben werden. 

2.4.2

Diese Bestimmung soll gewährleisten, dass Sicherheit und Gesundheit
der Versicherten durch neu bereitgestellte Arbeitsmittel, Ausrüstungen
und Arbeitsstoffe möglichst nicht gefährdet werden. 

Bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln, Ausrüstungsgegenständen
oder Arbeitsstoffen hat der Unternehmer sicherzustellen, dass diese
den einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften entsprechen. Solche An-
forderungen ergeben sich insbesondere aus dem Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz, der Gefahrstoffverordnung sowie der Be-
triebssicherheitsverordnung. In den Vertrag ist auch aufzunehmen,
dass die zu liefernden Produkte diesen Arbeitsschutzanforderungen
entsprechen müssen. 

Es empfiehlt sich, insbesondere bei der Beschaffung größerer Geräte,
Maschinen oder anderer Arbeitsmittel sowie in Zweifelsfällen, vor
Auftragserteilung mit der zuständigen Berufsgenossenschaft sowie mit
der Arbeitsschutzbehörde die maßgeblichen Anforderungen abzu-
klären. 

2.4.3
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(3) Bei der Erteilung von Aufträgen an ein Fremdunterneh-
men hat der den Auftrag erteilende Unternehmer den
Fremdunternehmer bei der Gefährdungsbeurteilung bezüg-
lich der betriebsspezifischen Gefahren zu unterstützen. Der
Unternehmer hat ferner sicherzustellen, dass Tätigkeiten mit
besonderen Gefahren durch Aufsichtführende überwacht
werden, die die Durchführung der festgelegten Schutzmaß-
nahmen sicherstellen. Der Unternehmer hat ferner mit dem
Fremdunternehmen Einvernehmen herzustellen, wer den
Aufsichtführenden zu stellen hat.

(2) Erteilt der Unternehmer den Auftrag, Arbeitsmittel, Aus-
rüstungen oder Arbeitsstoffe zu liefern, so hat er dem Auf-
tragnehmer schriftlich aufzugeben, im Rahmen seines
Auftrags die für Sicherheit und Gesundheitsschutz einschlä-
gigen Anforderungen einzuhalten.



Durch diese Bestimmung soll der Arbeitsschutz auch für die Fälle
sichergestellt werden, in denen ein Fremdunternehmer im Betrieb des
Auftraggebers tätig wird. In diesen Fällen besteht in der Regel ein
Informationsdefizit des Fremdunternehmers über die im Betrieb beste-
henden Gefahren. 

Fremdunternehmen 

Fremdunternehmen ist ein Unternehmen, das auf einer Betriebsstätte
tätig wird, für die ein anderer Unternehmer verantwortlich ist. Fremd-
unternehmer können auch Subunternehmer sein. 

Unterstützen des Fremdunternehmers 

Unterstützen bedeutet, alles Mögliche und Zumutbare zu tun, damit
der Fremdunternehmer bei der Gefährdungsbeurteilung für seine
Beschäftigten die spezifischen Gefahren des Betriebes, in dem er tätig
wird, berücksichtigt und die erforderlichen Schutzmaßnahmen ergrei-
fen kann. Dazu gehört auch das Informieren des Fremdunternehmers
durch den Auftrag erteilenden Unternehmer über Erkenntnisse aus sei-
ner Gefährdungsbeurteilung, z. B. 

– auf die Tätigkeit des Fremdunternehmens bezogene Informationen
über Betriebsabläufe und Arbeitsverfahren, 

– Hinweise auf Installationen, Einrichtungen und Geräte, 

– Hinweise auf bestehende Betriebsanweisungen, 

– Hinweise auf persönliche Schutzausrüstungen, die von Versicher-
ten zu tragen sind, 

– Hinweise auf Flucht- und Rettungswege, 

– Hinweise auf Einrichtungen zur Ersten Hilfe. 

Verfügt der Unternehmer nicht selbst über die notwendige Fachkunde,
um das Fremdunternehmen über die Gefahren für Sicherheit und
Gesundheit zu informieren, hat er sich der Hilfe fachkundiger Dritter 
zu bedienen. Dies können z. B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder
Betriebsärzte sein. 

Betriebsspezifische Gefahren

Betriebsspezifische Gefahren können sich insbesondere aus den im
Betrieb durchgeführten Arbeiten, den verwendeten Stoffen sowie den
vorhandenen Maschinen und Einrichtungen ergeben. Dazu zählen 
z. B.: 

– Gefahren aus dem Umgang mit Gefahrstoffen, 

– Gefahren aus dem Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen, 

– Brand- und Explosionsgefahren, 
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– Infektionsgefahren bei Reinigungsarbeiten, 

– Gefahren auf Grund herabfallender Lasten bei Kranbetrieb, 

– Gefahren durch innerbetrieblichen Verkehr, 

– Gefahren beim Bahnbetrieb, 

– Absturzgefahren beim Betreten nicht durchsturzsicherer Bauteile. 

Besondere Gefahr 
Der Begriff „besondere Gefahr“ bezeichnet eine Sachlage, bei der
der Eintritt eines Schadens ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen sehr
wahrscheinlich ist oder sein Eintritt nicht mehr abgewendet werden
kann und der Schaden nach Art oder Umfang besonders schwer ist. 
Tätigkeiten mit besonderen Gefahren, die durch einen Fremdunter-
nehmer ausgeführt werden und durch Aufsichtführende zu über-
wachen sind, können z. B. sein: 
– Arbeiten in Bereichen, in denen mit krebserzeugenden oder erb-

gutverändernden Gefahrstoffen umgegangen wird, 
– Arbeiten, die

1. gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der
Risikogruppen 2 bis 4, 

2. nicht gezielte Tätigkeiten mit vergleichbarer Gefährdung
einschließen, 

– Arbeiten in geschlossenen Räumen von abwassertechnischen
Anlagen, die mit Gefahren durch Absturz oder mit Gefahren
durch Stoffe oder Sauerstoffmangel (gefährliche Stoffe, biolo-
gische Vorgänge, wie Fäulnis oder Gärung) verbunden sind, 

– Schweißarbeiten in Bereichen, in denen die Brandgefahr aus bau-
lichen oder betriebstechnischen Gründen nicht restlos beseitigt ist,
z. B. bei Arbeiten an oder in Gasleitungen, bei denen mit Ge-
sundheits-, Brand- oder Explosionsgefahr zu rechnen ist, 

– Befahren von Silos oder Bunkern, in denen sich gesundheitsschäd-
liche Gase bilden können oder in denen Sauerstoffmangel auf-
treten kann, 

– Arbeiten in Lagerräumen oder Bereichen, in denen Stoffe oder
Zubereitungen aufbewahrt werden, die miteinander gefährlich
reagieren können, z. B. Stoffe, die bei Berührung miteinander gif-
tige Gase oder Dämpfe (Blausäure, nitrose Gase, Chlor) ent-
wickeln können, 

– Arbeiten in verketteten Fertigungssystemen, die aus produktions-
technischen Gründen nur abschnittsweise abgeschaltet werden
können. 
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Aufsichtführender 

Als Aufsichtführender darf nur bestellt werden, wer ausreichende
Kenntnisse und Erfahrung für den jeweiligen Aufgabenbereich hat.
Hierzu gehören z. B. 

– Kenntnisse und Erfahrungen über die technische Durchführung der
erforderlichen Arbeiten, 

– Kenntnisse und Erfahrungen über den Umgang mit den verwende-
ten Gefahr- oder Biostoffen, 

– Kenntnisse über die betriebsinterne Organisation. 

Der Aufsichtführende muss auch Kenntnisse über die Arbeitsmethoden,
mögliche Gefahren, anzuwendende Schutzmaßnahmen sowie ein-
schlägigen Vorschriften und technischen Regeln haben. 

Die Überwachung durch den Aufsichtführenden setzt in der Regel des-
sen Anwesenheit vor Ort sowie Weisungsbefugnis voraus. 

2.5 Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer 

2.5.1

Beschäftigte mehrerer Unternehmer werden an einem Arbeitsplatz
tätig, wenn sich Tätigkeiten eines dieser Unternehmer auf Grund der
räumlichen oder zeitlichen Nähe auf Beschäftigte eines anderen
Unternehmers auswirken können. 

Zusammenarbeit

Zusammenarbeit hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes bedeutet, dass die Unternehmer ihre Arbeiten und die erfor-
derlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes aufeinander abstimmen
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§ 6
Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer 

(1) Werden Beschäftigte mehrerer Unternehmer oder selbst-
ständige Einzelunternehmer an einem Arbeitsplatz tätig,
haben die Unternehmer hinsichtlich der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten, insbesondere hin-
sichtlich der Maßnahmen nach § 2 Abs. 1, entsprechend 
§ 8 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz zusammenzuarbeiten. Insbe-
sondere haben sie, soweit es zur Vermeidung einer mög-
lichen gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist, eine
Person zu bestimmen, die die Arbeiten aufeinander ab-
stimmt; zur Abwehr besonderer Gefahren ist sie mit ent-
sprechender Weisungsbefugnis auszustatten.



und gemeinsam für die Sicherheit ihrer jeweiligen Beschäftigten sor-
gen. 

Gegenseitige Gefährdungen 

Gegenseitige Gefährdungen liegen vor, wenn sich die Tätigkeit eines
Beschäftigten auf einen Beschäftigten eines anderen Unternehmers 
so auswirkt, dass die Möglichkeit eines Unfalles oder eines Gesund-
heitsschadens besteht. 

Abstimmung von Arbeiten

Eine Person, welche die Arbeiten aufeinander abstimmt, muss für die
Wahrnehmung der Aufgabe geeignet sein und über die erforderliche
Fachkunde verfügen. Die Auswahl dieser Person ist zwischen den
Unternehmern abzustimmen. Zweckmäßigerweise ist dies ein Aufsicht-
führender (Betriebsleiter, Polier, Vorarbeiter oder anderer Vorgesetz-
ter) der beteiligten Unternehmen. 

Besondere Gefahr bei Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer
oder selbstständiger Einzelunternehmer 

Der Begriff „besondere Gefahr“ beschreibt eine Sachlage, bei der der
Eintritt eines Schadens ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen sehr wahr-
scheinlich ist oder sein Eintritt nicht mehr abgewendet werden kann
und der Schaden nach Art und Umfang besonders schwer ist. Sie
bezieht sich bei § 6 Abs. 1 Satz 2, zweiter Halbsatz der Vorschrift nur
auf Gefahren, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben können. Bei
der Zusammenarbeit können mit besonderen Gefahren verbundene
Arbeiten z. B. sein: 

– Montagearbeiten, bei denen vorhandene Abdeckungen und
Absturzsicherungen entfernt werden müssen (Absturzgefahr), z. B.
an Aufzugschächten, 

– Aufgrabungen und Einsatz von Erdbaumaschinen in der Nähe von
Arbeitsgerüsten (Gefahr der Unterhöhlung des Gerüstfußes,
Gefahr der Gerüstbeschädigung, z. B. beim Schwenken eines
Baggers), 

– Aufnehmen und Absetzen von Lasten neben Gerüsten mit Hilfe
eines Kranes (Gefahr des Verhängens), 

– Schweißarbeiten in der Nähe der Verarbeitung von Isoliermaterial
(Brandgefahr), 

– Arbeiten im Gefahrenbereich von Erdbaumaschinen (Gefahr des
Überfahrens und Einquetschens), 

– Arbeiten übereinander ohne Schutzdach (Gefahr durch herabfal-
lende oder abgeworfene Gegenstände), 
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– Arbeiten beim Tunnelbau bei gleichzeitigem LKW-Verkehr (Gefahr
des Überfahrens bei engen Verhältnissen und schlechter Sicht). 

Weisungsbefugnis 

Kommen die Unternehmer zu dem Ergebnis, dass besondere Gefahren
vorliegen, ist die zur Abstimmung bestellte Person mit Weisungsbe-
fugnis auszustatten. 

Diese Befugnis beinhaltet Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum
Gesundheitsschutz sowohl gegenüber Beschäftigten des eigenen als
auch eines anderen Unternehmens. Die Weisungsbefugnis wird zweck-
mäßigerweise zwischen den beteiligten Unternehmern vertraglich ver-
einbart. Die Beschäftigten sollten darüber informiert werden. 

2.5.2

Der für den Betrieb verantwortliche Unternehmer hat festzustellen, ob
die Personen tatsächlich angemessene Anweisungen hinsichtlich der
Gefahren für Sicherheit und Gesundheit erhalten haben. Unter
Personen sind hier Beschäftigte, Versicherte und auch selbstständige
Unternehmer zu verstehen. Ein Vergewissern kann z. B. durch die
Einsicht in die Dokumentation der Unterweisung oder durch gezieltes
Nachfragen erfolgen. 

Anweisung ist die Aufforderung, sich in einer konkreten Art und Weise
sicherheitsgerecht zu verhalten. 

2.6 Befähigung für Tätigkeiten

2.6.1

Befähigung 

Der Begriff der Befähigung umfasst alle körperlichen sowie geistigen
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften einer Person, die zur
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§ 7
Befähigung für Tätigkeiten

(1) Bei der Übertragung von Aufgaben auf Versicherte hat
der Unternehmer je nach Art der Tätigkeiten zu berücksichti-
gen, ob die Versicherten befähigt sind, die für die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu
beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten.

(2) Der Unternehmer hat sich je nach Art der Tätigkeit zu ver-
gewissern, dass Personen, die in seinem Betrieb tätig wer-
den, hinsichtlich der Gefahren für ihre Sicherheit und
Gesundheit während ihrer Tätigkeit in seinem Betrieb ange-
messene Anweisungen erhalten haben.



Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften erforderlich sind. Auf körper-
licher Seite kommen hier z. B. die Hör- und Sehfähigkeit, die körper-
liche Belastbarkeit und der Tastsinn in Betracht. Zu den geistigen
Fähigkeiten und Eigenschaften zählen z. B. die Auffassungsgabe, die
psychische Belastbarkeit, die Konzentrations- und Koordinationsfähig-
keit, das technische Verständnis, das Reaktionsvermögen und die
Ausbildungsqualifikation. Von besonderer Bedeutung sind Unter-
weisungen nach § 4 der Vorschrift, die speziell auf den Arbeitsplatz
oder den Aufgabenbereich des Versicherten ausgerichtet sind. In die-
sem Zusammenhang sind auch die Vorschriften des Jugendarbeits-
schutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes zu beachten. 

Zum Beispiel dürfen Jugendliche nach Jugendarbeitsschutzgesetz mit
bestimmten Arbeiten nicht betraut werden. Dies bezieht sich insbeson-
dere auf Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen
anzunehmen ist, dass Jugendliche sie wegen mangelnden
Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen
oder abwehren können. 

Ermittlung der Befähigung 

Der Unternehmer trägt die Verantwortung für die Auswahl der geeig-
neten Versicherten. Er hat ihre Befähigung zu berücksichtigen und darf
sie nicht mit Arbeiten beschäftigen, für die sie erkennbar ungeeignet
sind. Damit soll eine Gefährdung des Versicherten sowie anderer ver-
mieden werden. 

Ist der Unternehmer selbst nicht in der Lage, eine Beurteilung der
Befähigung der Versicherten vorzunehmen, so kann er sich hierbei 
z. B. vom Betriebsarzt beraten lassen. 

Zeitpunkt der Ermittlung 

Die Verpflichtung zur Berücksichtigung der Befähigung trifft den
Unternehmer zunächst bei der erstmaligen Übertragung von
Aufgaben. Er kann im Rahmen der Einstellungsgespräche bzw. durch
Eignungsuntersuchungen feststellen, ob der Versicherte die zur
Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Fähigkeiten und die nötige
Zuverlässigkeit besitzt. 

Ergeben sich nach der Aufgabenübertragung Zweifel an der
Befähigung der Versicherten, so ist der Unternehmer gehalten, eine
erneute Beurteilung vorzunehmen. Zweifel an der Befähigung können
z. B. bestehen bei sich wiederholenden Arbeitsunfällen, arbeitsplatzre-
levanten Krankheiten oder bei konkreten Hinweisen auf Missbrauch
von Alkohol oder Drogen. Im letzteren Fall können weitergehende
objektivierende Untersuchungen sinnvoll sein. Die Befähigung des
Versicherten muss auch bei Veränderungen in dessen Aufgaben-

24

BGR A1  Grundsätze der Prävention



bereich berücksichtigt werden. Diese können mit der Zuweisung neuer
bzw. anderer Aufgaben, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder ande-
rer Arbeitsverfahren verbunden sein. 

Besondere Anforderung an die Befähigung 

Je größer das Gefährdungspotential der vom Versicherten auszu-
führenden Arbeiten ist, desto höher sind die Anforderungen an die
Befähigung des Versicherten. Entsprechend höher sind auch die
Anforderungen an die Maßnahmen des Unternehmers, mit denen er
die Befähigung der Versicherten zu prüfen hat. 

Maßgebend für die Einschätzung der Tätigkeit ist dabei insbesondere
die Gefährdungsbeurteilung nach § 3 der Vorschrift. 

Für besondere Gefahren konkretisieren § 21 der Vorschrift sowie § 9
Arbeitsschutzgesetz die Unternehmerpflichten. 

2.6.2

Vorgehensweise bei nicht vorhandener Befähigung 

Liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass ein Versicherter nicht in
der Lage ist, die ihm zugewiesenen Tätigkeiten zu erbringen, ohne sich
selbst oder andere zu gefährden, so besteht ein Beschäftigungsverbot
für diese Tätigkeiten. Eine Arbeit darf von Versicherten insbesondere
dann nicht ausgeführt werden, wenn eine akute Minderung der
Befähigung, z. B. durch Krankheit, Unwohlsein, Medikamentenein-
nahme, Übermüdung oder den Konsum von Alkohol, Drogen oder
anderer berauschender Mittel, besteht. 

Für das Aussprechen eines Beschäftigungsverbotes durch den
Unternehmer oder Vorgesetzte müssen konkrete Anhaltspunkte dafür
vorliegen, dass der Versicherte nicht in der Lage ist, die Arbeit gefahr-
los auszuführen. Die Beurteilung der aktuellen Befähigung des
Versicherten kann durch arbeitsmedizinische Untersuchungen, z. B.
durch den Betriebsarzt, ermöglicht werden. Unabhängig davon reicht
die auf Verhaltensbeobachtungen oder Hinweise gestützte subjektive
Einschätzung des Vorgesetzten für das Aussprechen eines
Beschäftigungsverbots aus. 

Kommt der Unternehmer oder Vorgesetzte im Rahmen seiner
Beurteilung zu dem Ergebnis, dass ein Versicherter mit bestimmten
Tätigkeiten nicht weiter beschäftigt werden kann, so ergibt sich hieraus
nicht zwangsläufig die Verpflichtung, dass der Versicherte den Betrieb
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(2) Der Unternehmer darf Versicherte, die erkennbar nicht in
der Lage sind, eine Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere
auszuführen, mit dieser Arbeit nicht beschäftigen.



verlassen muss. Möglich ist der Verbleib im Betrieb, wenn der
Versicherte andere Arbeitsaufgaben gefahrlos ausführen kann. Kann
der Versicherte nicht mehr im Betrieb verbleiben, hat der Unternehmer
auf Grund seiner Fürsorgepflicht dafür zu sorgen, dass für den
Versicherten ein sicherer Heimweg organisiert wird. 

Sicherheitsrelevante Tätigkeiten

Für sicherheitsrelevante Tätigkeiten ist bei der Beurteilung der
Befähigung unter Berücksichtigung der Eigenart des Betriebes und 
der ausgeübten Tätigkeit ein strenger Maßstab anzulegen. Sicherheits-
relevante Tätigkeiten sind z. B. 

– das Führen von Fahrzeugen oder selbstfahrenden Arbeitsmaschi-
nen, 

– Arbeiten in unmittelbarer Umgebung von Fahrzeugen oder selbst-
fahrenden Arbeitsmaschinen, 

– Arbeiten an Maschinen mit ungeschützten, sich bewegenden
Maschinenteilen, z. B. Kreissäge, Bohrmaschine, Aufschnitt-
schneidemaschine, 

– Umgang mit Gefahrstoffen, 

– Elektroarbeiten, 

– Arbeiten mit Absturzgefahr, 

– Tätigkeiten in Leitwarten und Steuerständen, 

– Störungsbeseitigungs- und Wartungsarbeiten. 

2.7 Gefährliche Arbeiten

Gefährliche Arbeiten 

Gefährliche Arbeiten sind solche, bei denen eine erhöhte Gefährdung
aus dem Arbeitsverfahren, der Art der Tätigkeit, den verwendeten
Stoffen oder aus der Umgebung gegeben ist, weil keine ausreichen-
den Schutzmaßnahmen durchgeführt werden können. 
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§ 8
Gefährliche Arbeiten

(1) Wenn eine gefährliche Arbeit von mehreren Personen
gemeinschaftlich ausgeführt wird und sie zur Vermeidung
von Gefahren eine gegenseitige Verständigung erfordert,
hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass eine zuverläs-
sige, mit der Arbeit vertraute Person die Aufsicht führt.



Gefährliche Arbeiten können z. B. sein: 

– Arbeiten mit Absturzgefahr, 

– Arbeiten in Silos, Behältern oder engen Räumen, 

– Schweißen in engen Räumen, 

– Feuerarbeiten in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen
oder an geschlossenen Hohlkörpern, 

– Gasdruckproben und Dichtigkeitsprüfungen an Behältern, 

– Erprobung von technischen Großanlagen, wie Kesselanlagen, 

– Vortriebsarbeiten im Tunnelbau, 

– Sprengarbeiten, 

– Fällen von Bäumen, 

– Arbeiten im Bereich von Gleisen während des Bahnbetriebes, 

– der Einsatz bei der Feuerwehr, 

– Arbeiten an offenen Einfüllöffnungen von Ballenpressen, die mit
Stetigförderern beschickt werden, und deren ungesicherten
Aufgabestellen, 

– Arbeiten in gasgefährdeten Bereichen, 

– Hebezeugarbeiten bei fehlender Sicht des Kranführers auf die
Last, 

– Umgang mit besonders gefährlichen Stoffen, z. B. in chemischen,
physikalischen oder medizinischen Laboratorien. 

Aufsichtführende Person 

Aufsichtführende Person ist eine zuverlässige, mit der Arbeit vertraute
und auch weisungsbefugte Person. Diese beaufsichtigt und überwacht
die arbeitssichere Durchführung der gefährlichen Arbeiten. Hierfür
muss sie ausreichende fachliche Kenntnisse besitzen. 

2.7.2

Alleinarbeit liegt vor, wenn eine Person allein, außerhalb von Ruf- und
Sichtweite zu anderen Personen, Arbeiten ausführt. 

Grundsätzlich sollte eine „gefährliche Arbeit“ nicht von einer Person
allein ausgeführt werden. Ausnahmsweise kann es aus betrieblichen
Gegebenheiten notwendig sein, eine Person allein mit einer „gefähr-
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(2) Wird eine gefährliche Arbeit von einer Person allein aus-
geführt, so hat der Unternehmer über die allgemeinen
Schutzmaßnahmen hinaus für geeignete technische oder
organisatorische Personenschutzmaßnahmen zu sorgen.



lichen Arbeit“ zu beauftragen. In diesem Fall hat der Unternehmer in
Abhängigkeit von der Gefährdung an Einzelarbeitsplätzen geeignete
Maßnahmen zur Überwachung zu treffen. Diese Überwachung 
kann durch technische oder organisatorische Maßnahmen umgesetzt
werden. 

Zu den technischen Maßnahmen gehört z. B. die Verwendung geeig-
neter Personen-Notsignal-Anlagen. Weitergehende Informationen sind
in der BG-Regel „Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen“ (BGR 139)
enthalten. 

Zu den organisatorischen Maßnahmen zählen z. B. Kontrollgänge
einer zweiten Person, zeitlich abgestimmte Telefon-/Funkmeldesysteme
oder ständige Kameraüberwachung. 

2.8 Zutritts- und Aufenthaltsverbote 

Aus den Eigenarten der Arbeiten kann sich für die Versicherten eine
zusätzliche Gefahr ergeben, wenn unbefugte Personen, z. B. Betriebs-
fremde, sich im Arbeitsbereich der dort Beschäftigten aufhalten. 

So kann z. B. ein Versicherter, der sich an einer Werkzeugmaschine
auf seine Arbeit konzentrieren muss, durch unbefugte Personen derart
abgelenkt oder gestört werden, dass dadurch eine Gefahr entsteht. 

Beispiele für Betriebsteile, an denen solche Gefahren auftreten kön-
nen, sind: 
– Baustellen, 
– Hochregallager, 
– explosionsgefährdete Bereiche, 
– Lagerbereiche mit Fremdanlieferung, 
– der Reparaturarbeitsplatz in einer Kfz-Werkstatt, 
– Bereich des Plattenzuschnitts an einer Plattensäge in einem

Baumarkt. 

Zutritts- und Aufenthaltsverbote können betrieblich in jeder Weise gere-
gelt werden, die der Gefährdung und den praktischen Bedürfnissen
angemessen sind. Die Regelung kann vom Anbringen von Verbots-
schilder bis zur Bewachung reichen. 
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§ 9
Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Unbefugte
Betriebsteile nicht betreten, wenn dadurch eine Gefahr für
Sicherheit und Gesundheit entsteht.



Ob Gefahren durch unbefugte Personen entstehen können und damit
ein solches Verbot erforderlich ist, ist vom Unternehmer im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung zu prüfen. 

Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht werden durch die
Vorschrift nicht berührt. 

2.9 Besichtigung des Unternehmens; Erlass einer Anordnung,
Auskunftspflicht 

2.9.1

Zu den Aufgaben der Berufsgenossenschaften gehören Besichtigun-
gen der Unternehmen durch Aufsichtspersonen. Im eigenen Interesse
sollte der Unternehmer an diesen Besichtigungen teilnehmen oder
einen geeigneten Vertreter beauftragen. Zumindest hat der
Unternehmer die Aufsichtsperson bei der Besichtigung zu unterstützen.
Unterstützen bedeutet, alles Mögliche und Zumutbare zu tun, damit
eine Besichtigung stattfinden kann. Daneben haben auch Eigentümer
und Besitzer von Grundstücken, auf denen der Unternehmer tätig ist,
das Betreten der Grundstücke zu gestatten. 

Im Rahmen solcher Besichtigungen sollte auch das Beratungsangebot
der Berufsgenossenschaften angenommen werden, in dem z. B. offene
Fragen oder neue Entwicklungen im Arbeitsschutz angesprochen 
werden. Lösungen für Probleme im Arbeitsschutz können beispiels-
weise im Gespräch erarbeitet werden. 

Das Recht zur Besichtigung durch die Aufsichtsperson sowie die Pflicht,
des Unternehmers oder seines Beauftragten, an solchen Begehungen
teilzunehmen, ergibt sich auch aus § 19 SGB VII. 

2.9.2

29

BGR A1  Grundsätze der Prävention 

(2) Erlässt die Berufsgenossenschaft eine Anordnung und
setzt sie hierbei eine Frist, innerhalb der die verlangten
Maßnahmen zu treffen sind, so hat der Unternehmer nach
Ablauf der Frist unverzüglich mitzuteilen, ob er die verlang-
ten Maßnahmen getroffen hat.

§ 10
Besichtigung des Unternehmens;

Erlass einer Anordnung, Auskunftspflicht

(1) Der Unternehmer hat der Aufsichtsperson der
Berufsgenossenschaft die Besichtigung seines Unternehmens
zu ermöglichen und sie auf ihr Verlangen zu begleiten oder
durch einen geeigneten Vertreter begleiten zu lassen.



2.9.3

Die Auskunftspflicht kann sich im Einzelfall auch auf Maßnahmen
erstrecken, für die eine behördliche Genehmigung oder Zustimmung
beantragt bzw. genehmigt wurde, und bei denen Arbeitsschutzfragen
berührt werden. 

Dabei können Auskünfte auf Fragen, deren Beantwortung den
Unternehmer selbst oder einen seiner Angehörigen der Gefahr der
Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen
würde, verweigert werden (§ 19 Abs. 3 Satz 2 SGB VII). 

Die Unterstützungspflicht erstreckt sich z. B. auf die Untersuchung von
Arbeitsunfällen, Ermittlungen beim Vorliegen von Anzeigen einer
Berufskrankheit oder die Abwendung arbeitsbedingter Gesundheits-
gefahren. 

2.10 Maßnahmen bei Mängeln 

Diese Bestimmung regelt, wie sich der Unternehmer zu verhalten hat,
wenn Mängel auftreten, die zu einer Gefährdung der Versicherten
führen. Diese Bestimmung ist auch im Zusammenhang mit § 16 der
Vorschrift zu sehen, in dem das Verhalten der Versicherten beim
Vorliegen von Mängeln geregelt wird. 

Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen, die
bei der Arbeit benutzt werden. 

Einrichtungen sind insbesondere Gebäude oder Gebäudeteile und
die für deren Betrieb notwendige Gebäudetechnik sowie die darin zu
installierenden bzw. installierten Arbeitsmittel und Anlagen. 
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§ 11
Maßnahmen bei Mängeln

Tritt bei einem Arbeitsmittel, einer Einrichtung, einem
Arbeitsverfahren bzw. Arbeitsablauf ein Mangel auf, durch
den für die Versicherten sonst nicht abzuwendende
Gefahren entstehen, hat der Unternehmer das Arbeitsmittel
oder die Einrichtung der weiteren Benutzung zu entziehen
oder stillzulegen bzw. das Arbeitsverfahren oder den
Arbeitsablauf abzubrechen, bis der Mangel behoben ist.

(3) Der Unternehmer hat den Aufsichtspersonen der Berufs-
genossenschaft auf Verlangen die zur Durchführung ihrer
Überwachungsaufgabe erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len. Er hat die Aufsichtspersonen zu unterstützen, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.



Arbeitsverfahren ist die Gesamtheit der Tätigkeiten von Versicherten
zur Erzielung eines bestimmten Arbeitsergebnisses. Die Planung oder
Gestaltung von Arbeitsverfahren beinhaltet die Planung oder Gestal-
tung von Arbeitsvorgängen und -abläufen. Arbeitsablauf bezeichnet
die räumliche und zeitliche Abfolge des Zusammenwirkens von
Mensch, Arbeitsmittel, Material, Energie und Informationen an einem
bestimmten Arbeitsplatz. 

Ein Mangel an einer Einrichtung oder einem Arbeitsmittel liegt vor,
wenn z. B. die Schutzeinrichtung oder das Schutzsystem in ihrer Funk-
tion beeinträchtigt sind. Dies ist z. B. der Fall, wenn feststehende tren-
nende Schutzeinrichtungen (Schutzgitter) nicht verschraubt oder ange-
schweißt werden. 

Ein Arbeitsablauf oder ein Arbeitsverfahren weisen dann einen
Mangel auf, wenn bei einem oder mehreren Arbeitsschritten Gefahren
nicht sicher ausgeschlossen werden können. 

Dies ist z. B. der Fall, wenn die für bestimmte Arbeiten benötigten spe-
ziellen Arbeitsmittel nicht zur Verfügung stehen. 

2.11 Zurverfügungstellung von Vorschriften und Regeln

2.11.1

Jeder Versicherte muss sich über sicherheitsgerechtes Verhalten und
seine damit verbundenen Rechte und Pflichten Kenntnis verschaffen
können. Dieses muss dem Versicherten jederzeit möglich sein. Der
Unternehmer kann die Unfallverhütungsvorschriften den Versicherten
in Papierform oder in elektronischer Form, z. B. über PC, Internet,
Intranet, CD-ROM, zugänglich zu machen. 

2.11.2

Mit der Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes betraute
Personen sind z. B. Sicherheitsbeauftragte oder nach § 13 der
Vorschrift beauftragte Personen. Dieser Personenkreis nimmt vor Ort
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(2) Der Unternehmer hat den mit der Durchführung von
Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 betrauten Personen die für
ihren Zuständigkeitsbereich geltenden Vorschriften und
Regeln zur Verfügung zu stellen.

§ 12
Zurverfügungstellung von Vorschriften und Regeln

(1) Der Unternehmer hat den Versicherten die für sein
Unternehmen geltenden Unfallverhütungsvorschriften an
geeigneter Stelle zugänglich zu machen.



wichtige Aufgaben des Arbeitsschutzes wahr und bedarf deshalb der
besonderen Unterstützung durch den Unternehmer. Daher hat der
Unternehmer diesen Personen die für ihren Aufgabenbereich einschlä-
gigen Vorschriften und Regeln nicht nur „zugänglich zu machen“ son-
dern auch „zur Verfügung zu stellen“. Dies bedeutet, dass der Unter-
nehmer die Vorschriften und Regeln diesem Personenkreis auszuhän-
digen oder in anderer, für die Wahrnehmung ihrer Arbeitsschutz-
aufgabe geeigneter Weise an die Hand zu geben hat. Dies kann
sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form, z. B. über PC,
Internet, Intranet, CD-ROM, erfolgen. 

2.12 Pflichtenübertragung

Die Pflichtenübertragung ist ein Instrument des Unternehmers zur Or-
ganisation des betrieblichen Arbeitsschutzes. Durch sie werden
Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten des Arbeitsschutzes auf
Personen übertragen. Mit der Pflichtenübertragung kann der Unter-
nehmer einen wesentlichen Teil seiner ihm obliegenden Organisations-
pflichten erfüllen. 

Der Unternehmer hat vor der Beauftragung zu prüfen, ob die für die
Pflichtenübertragung vorgesehenen Personen zuverlässig und fach-
kundig sind. 

Zuverlässigkeit und Fachkunde

Zuverlässig sind die für die Pflichtenübertragung vorgesehen Personen,
wenn zu erwarten ist, dass diese die Aufgaben des Arbeitsschutzes mit
der gebotenen Sorgfalt ausführen. 

Fachkundig sind die für die Pflichtenübertragung vorgesehenen
Personen, die das einschlägige Fachwissen und die praktische Erfah-
rung aufweisen, um die ihnen obliegenden Aufgaben sachgerecht 
auszuführen. 
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§ 13
Pflichtenübertragung

Der Unternehmer kann zuverlässige und fachkundige
Personen schriftlich damit beauftragen, ihm nach Unfallver-
hütungsvorschriften obliegende Aufgaben in eigener Ver-
antwortung wahrzunehmen. Die Beauftragung muss den
Verantwortungsbereich und Befugnisse festlegen und ist 
vom Beauftragten zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung der
Beauftragung ist ihm auszuhändigen.



Beauftragte Personen können z. B. sein: 
– Betriebs- und Verwaltungsleiter, 
– Abteilungsleiter, 
– Prokuristen, 
– Objektleiter, 
– Bauleiter, 
– Meister, 
– Polier, 
– Schichtführer 
aber auch 
– betriebsfremde Dienstleister. 

Form und Inhalt der Pflichtenübertragung

Die Pflichtenübertragung bedarf der Schriftform (siehe nachstehendes
Muster für die Bestätigung der Übertragung von Unternehmer-
pflichten). Sie kann auch durch Arbeitsvertrag erfolgen. Die
Pflichtenübertragung sollte so erfolgen, dass sie sich mit den aus dem
Arbeitsvertrag ergebenden Pflichten vereinbaren lässt und diese sinn-
voll ergänzt. Durch die schriftliche Fixierung kann der Unternehmer im
Zweifel beweisen, dass die Aufgaben übertragen wurden und die
beauftragte Person ordnungsgemäß bestellt ist. Inhaltlich verlangt die
Pflichtenübertragung dass 
– die übertragenen Unternehmerpflichten hinreichend genau nach

Art und Umfang umschrieben sind, 
– der beauftragten Person die erforderlichen Handlungskompeten-

zen und Entscheidungsbefugnisse eingeräumt werden, um selbst-
ständig handeln zu können, 

– die Schnittstellen zu benachbarten Verantwortungsbereichen 
eindeutig festgelegt und die Zusammenarbeit mit anderen Ver-
pflichteten geregelt sind. 

Es können die nach den Unfallverhütungsvorschriften obliegenden
Unternehmerpflichten übertragen werden, wenn der beauftragten Per-
son die zur Wahrnehmung erforderlichen Weisungsbefugnisse sowie
die benötigten organisatorischen, personellen und finanziellen Ent-
scheidungs- und Handlungsfreiheiten eingeräumt werden. 

Auswirkungen der Pflichtenübertragung 

Durch die Pflichtenübertragung übernimmt die beauftragte Person im
festgelegten Umfang die Pflichten des Unternehmers zur Verhütung
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren. Sie nimmt im Rahmen der Beauftragung die Rechts-
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stellung des Unternehmers im Betrieb mit allen damit verbunden
Rechten und Pflichten ein. Insoweit ist die beauftragte Person selbst 
für die Durchführung der erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen 
verantwortlich. 

Der Unternehmer wird durch die Pflichtenübertragung nicht von allen
Pflichten befreit. Er bleibt verantwortlich für die Aufsicht und Kontrolle
und hat dafür zu sorgen, dass die übertragenen unternehmerischen
Pflichten auch tatsächlich umgesetzt werden. Der Unternehmer hat
zumindest stichprobenartig zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob die
übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt werden. Die oberste
Auswahl-, Aufsichts- und Kontrollverpflichtung des Unternehmers ist
nicht übertragbar. 

Muster für die Bestätigung der Übertragung von Unternehmerpflichten 

Bestätigung der Übertragung von Unternehmerpflichten (§ 13 Abs. 2 Arbeits-
schutzgesetz, § 13 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ [BGV A1]) 

Herrn/Frau ...........................................................................................................................
werden für den Betrieb/die Abteilung*) ..........................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
der Firma ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................
(Name und Anschrift der Firma) 

die dem Unternehmer hinsichtlich der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren obliegenden Pflichten übertragen, in eige-
ner Verantwortung 
– Einrichtungen zu schaffen und zu erhalten*) 
– Anweisungen zu geben und sonstige Maßnahmen zu treffen*) 
– eine wirksame Erste Hilfe sicherzustellen*) 
– arbeitsmedizinische Untersuchungen oder sonstige arbeitsmedizinische Maß-

nahmen zu veranlassen*) 
soweit ein Betrag von ………………………….......….…………. Euro nicht überschritten wird.
Dazu gehören insbesondere: ...............................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
…………………………………….................... ………....................……………………..…….
Ort Datum 

…………………………………….................... ………....................……..…………………….
Unterschrift des Unternehmers Unterschrift der beauftragten Person 

*) nichtzutreffendes streichen Rückseite beachten! 
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(Rückseite für Muster) 

Vor Unterzeichnung beachten! 
§ 9 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten: 

„(1) Handelt jemand 
1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als

Mitglied eines solchen Organs, 
2. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personen-

gesellschaft 
oder 

3. als gesetzlicher Vertreter eines anderen 
so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche Eigenschaften, Verhältnisse
oder Umstände (besondere persönliche Merkmale) die Möglichkeit der
Ahndung begründen, auch auf den Vertreter anzuwenden, wenn diese
Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Vertretenden vorliegen. 
(2) Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Befugten 

1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder 
2. ausdrücklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzu-

nehmen, die dem Inhaber des Betriebes obliegen, und handelt er auf
Grund dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, nach dem besondere persön-
liche Merkmale die Möglichkeit der Ahndung begründen, auch auf den
Beauftragten anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm,
aber bei dem Inhaber des Betriebes vorliegen. Dem Betrieb im Sinne
des Satzes 1 steht das Unternehmen gleich. Handelt jemand auf Grund
eines entsprechenden Auftrages für eine Stelle, die Aufgaben der öffent-
lichen Verwaltung wahrnimmt, so ist Satz 1 sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechts-
handlung, welche die Vertretungsbefugnis oder das Auftragsverhältnis
begründen sollte, unwirksam ist.“ 

§ 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG): 
„Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit
beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigner
Verantwortung wahrzunehmen.“ 

§ 15 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII): 
„(1) Die Unfallversicherungsträger erlassen als autonomes Recht Unfallverhü-

tungsvorschriften über 
1. Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen, welche die Unterneh-

mer zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren zu treffen haben, sowie die Form der
Übertragung dieser Aufgaben auf andere Personen, 

2. …“ 
§ 13 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1): 

„Der Unternehmer kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit
beauftragen, ihm nach Unfallverhütungsvorschriften obliegende Aufgaben in
eigener Verantwortung wahrzunehmen. Die Beauftragung muss den Verantwor-
tungsbereich und Befugnisse festlegen und ist vom Beauftragten zu unterzeich-
nen. Eine Ausfertigung der Beauftragung ist ihm auszuhändigen.“ 
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2.13 Ausnahmen 

2.13.1

2.13.2

Ein Antrag kann auch gestellt werden, wenn die betriebliche Arbeit-
nehmervertretung unterrichtet wurde, diese aber keine Stellungnahme
abgegeben hat, oder wenn in dem Unternehmen keine Arbeitnehmer-
vertretung existiert. 

2.13.3

Betrifft der Ausnahmeantrag ausschließlich Regelungsinhalte aus
Unfallverhütungsvorschriften, kann die Berufsgenossenschaft allein
über den Antrag entscheiden. 

Berührt der Ausnahmeantrag staatliches Arbeitsschutzrecht, hat die
Berufsgenossenschaft vor der Erteilung eines Bescheides die
Abstimmung mit der nach jeweiligem Landesrecht für den Vollzug des
Arbeitsschutzrechtes zuständigen Behörde vorzunehmen. In dem Fall
erhält der Unternehmer erst im Anschluss an diese Abstimmung einen
abschließenden Bescheid. Es kann vorkommen, dass der Antrag sich
auf Arbeitsschutzvorschriften bezieht, die keine Ausnahmemöglichkeit
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(3) Betrifft der Antrag nach Absatz 1 Regelungen in
Unfallverhütungsvorschriften, die zugleich Gegenstand
staatlicher Arbeitsschutzvorschriften sind, hat die Berufs-
genossenschaft eine Stellungnahme der für die Durch-
führung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften zustän-
digen staatlichen Arbeitsschutzbehörde einzuholen und zu
berücksichtigen.

(2) Die Berufsgenossenschaft kann dem Antrag nach Ab-
satz 1 entsprechen, wenn 

1. der Unternehmer eine andere, ebenso wirksame
Maßnahme trifft 
oder

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu
einer unverhältnismäßigen Härte führen würde und
die Abweichung mit dem Schutz der Versicherten ver-
einbar ist.

Dem Antrag ist eine Stellungnahme der betrieblichen
Arbeitnehmervertretung beizufügen.

§ 14
Ausnahmen

(1) Der Unternehmer kann bei der Berufsgenossenschaft im
Einzelfall Ausnahmen von Unfallverhütungsvorschriften
schriftlich beantragen.



vorsehen. Auch hierüber wird die Berufsgenossenschaft den
Unternehmer dann informieren. 

2.13.4

3 Pflichten der Versicherten 

3.1 Allgemeine Unterstützungspflichten und Verhalten 

3.1.1

Pflicht zur Eigen- und Fremdvorsorge 

Die Verpflichtung zur Eigen- und Fremdvorsorge des Versicherten bil-
det einen Schwerpunkt der Vorschrift. Der Versicherte hat für seine
eigene und für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen,
die von seinem Handeln oder Unterlassen bei der Arbeit betroffen sein
können. Unterlassen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der
Versicherte es versäumt, die für die Sicherheit oder Gesundheit not-
wendigen Handlungen vorzunehmen oder einzuleiten. Betroffene
Personen sind vor allem alle Mitarbeiter des Betriebes. 
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Drittes Kapitel
Pflichten der Versicherten

§ 15
Allgemeine Unterstützungspflichten und Verhalten 

(1) Die Versicherten sind verpflichtet, nach ihren Möglich-
keiten sowie gemäß der Unterweisung und Weisung des
Unternehmers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit sowie für Sicherheit und Gesundheitsschutz der-
jenigen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unter-
lassungen betroffen sind. Die Versicherten haben die
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu unterstützen.
Versicherte haben die entsprechenden Anweisungen des
Unternehmers zu befolgen. Die Versicherten dürfen erkenn-
bar gegen Sicherheit und Gesundheit gerichtete Weisungen
nicht befolgen.

(4) In staatlichen Arbeitsschutzvorschriften enthaltene Ver-
fahrensvorschriften, insbesondere über Genehmigungen,
Erlaubnisse, Ausnahmen, Anzeigen und Vorlagepflichten,
bleiben von dieser Unfallverhütungsvorschrift unberührt; 
die nach diesen Bestimmungen zu treffenden behördlichen
Maßnahmen obliegen den zuständigen Arbeitsschutzbe-
hörden.



Unterstützungspflichten 

Satz 2 der Bestimmung regelt weitere Unterstützungspflichten der
Versicherten. Sie haben die Maßnahmen zur Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu unterstützen.
Unterstützen bedeutet alles Notwendige dazu beizutragen, dass die
Maßnahmen erfolgreich sind. Diese Regelung zielt darauf ab, dass die
Versicherten die vom Arbeitgeber ergriffenen Maßnahmen des
Arbeitsschutzes fördern. 

Pflicht zur Befolgung von Weisungen des Unternehmers 

Der Versicherte hat bei seiner Arbeit die erhaltenen Weisungen des
Unternehmers zu befolgen. Weisungen können mündlich, z. B. im
Rahmen von Unterweisungen und Anweisungen, sowie schriftlich, z. B.
in Form von Betriebsanweisungen, erteilt werden. Der Inhalt der
Unterweisung ergibt sich aus § 4 der Vorschrift. 

Unter Weisungen versteht man die Aufforderung, sich in einer konkre-
ten Art und Weise sicherheitsgerecht zu verhalten. Bei der Erteilung
von Weisungen ist die Befähigung des Versicherten zu berücksichtigen
(siehe § 7 der Vorschrift). 

Ausnahme: Erkennbar gegen Sicherheit und Gesundheit gerichtete
Weisungen dürfen von den Versicherten nicht befolgt werden. 

3.1.2

Der Konsum von Alkohol lässt, wie der Konsum von Drogen oder ande-
ren berauschenden Mitteln, in der Regel eine Gefährdung vermuten.
Drogen sind insbesondere Haschisch, Marihuana, Ecstasy, Kokain,
Heroin, Speed, Crack, LSD und die so genannten Schnüffelstoffe. 

Sicherheitsrelevante Tätigkeiten 
Eine Eigen- oder Fremdgefährdung ist insbesondere bei folgenden
sicherheitsrelevanten Tätigkeiten gegeben: 
– Das Führen von Fahrzeugen oder selbstfahrenden Arbeits-

maschinen, 
– Arbeiten in unmittelbarer Umgebung von Fahrzeugen oder selbst-

fahrenden Arbeitsmaschinen, 
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(2) Versicherte dürfen sich durch den Konsum von Alkohol,
Drogen oder anderen berauschenden Mitteln nicht in einen
Zustand versetzen, durch den sie sich selbst oder andere
gefährden können.



– Arbeiten an Maschinen mit ungeschützten, sich bewegenden
Maschinenteilen, z. B. Kreissäge, Bohrmaschine, Aufschnitt-
schneidemaschine, 

– Umgang mit Gefahrstoffen, 
– Elektroarbeiten, 
– Arbeiten mit Absturzgefahr, 
– Tätigkeiten in Leitwarten und Steuerständen, 
– Störungsbeseitigungs- und Wartungsarbeiten. 

Wirkung und Nachwirkung von Alkohol und anderen Drogen

Die Vorgaben betreffen insoweit auch den Bereich der persönlichen
Lebensführung des Versicherten, sofern die Auswirkungen des
Konsums von Alkohol oder anderen Drogen während der Freizeit in
die Arbeitszeit hineinreichen. Häufig wird die über den akuten
Rauschzustand hinausgehende Wirkzeit von Alkohol oder anderen
Drogen unterschätzt. Dadurch kann die Befähigung der Versicherten
im Sinne des § 7 der Vorschrift beeinträchtigt werden. Dabei ist auch
zu berücksichtigen, dass diese Regelung nicht nur auf die Verhütung
von Arbeitsunfällen, sondern auch von Wegeunfällen abzielt. 

Betriebliche Regelungen 

Diese Bestimmung gestattet eine auf die betrieblichen Gegebenheiten
bezogene praxisnahe Regelung in jedem Einzelfall. Sie erlaubt auch,
bei der Beurteilung einer Gefährdung unter Berücksichtigung der
Eigenart des Betriebes und der ausgeübten Tätigkeit strenge Maß-
stäbe anzulegen. 

In einer Betriebsvereinbarung können weitergehende betriebsspezifi-
sche Regelungen getroffen werden, z. B. absolutes Alkoholverbot,
Verbot anderer Suchtmittel, Umgang mit auffälligen Versicherten. 

3.1.3

Medikamente mit ausgeprägter Wirkung auf die Befähigung 

Gefahren können insbesondere bei der Einnahme von psychoaktiven
Arzneimitteln, z. B. Schlaf- und Beruhigungsmitteln, Antidepressiva,
Antiepileptika, Neuroleptika, oder von bestimmten Schmerzmitteln 
auftreten. Dies kann auch für andere Medikamente gelten, die nach
Herstellerangaben z. B. zu Müdigkeit oder Beeinträchtigung der
Reaktionsfähigkeit führen können. 
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(3) Absatz 2 gilt auch für die Einnahme von Medikamenten.



Vorgehensweise bei therapeutisch notwendigen Medikamenten 

In Fällen, in denen aus therapeutischer Notwendigkeit nach ärztlicher
Verordnung solche Arzneimittel eingenommen werden müssen, sollte
der Versicherte zu Fragen der Einsatzfähigkeit am Arbeitsplatz den ver-
ordnenden Arzt oder den Betriebsarzt hören. In solchen Fällen kann es
auch sinnvoll sein, dass – mit Einwilligung des Versicherten und unter
Berücksichtigung der ärztlichen Schweigepflicht – eine Absprache
zwischen dem verordnenden Arzt und dem Betriebsarzt stattfindet. 

3.2 Besondere Unterstützungspflichten 

3.2.1

Unmittelbare erhebliche Gefahr 

Der Begriff „unmittelbare erhebliche Gefahr“ beschreibt eine
Sachlage, bei der der Eintritt eines Schadens sehr wahrscheinlich ist
oder sein Eintritt nicht mehr abgewendet werden kann und der
Schaden nach Art oder Umfang besonders schwer ist. 

Unmittelbare erhebliche Gefahren oder Defekte bzw. Mängel können
vorliegen, wenn im Hinblick auf die Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
Betriebs- oder Arbeitsmittel sicherheitstechnisch nicht einwandfrei funk-
tionieren, Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe nicht einwandfrei
gestaltet bzw. geregelt sind und Arbeitsstoffe sicherheitstechnisch nicht
einwandfrei verpackt, gekennzeichnet oder beschaffen sind. 

Der Versicherte kann davon ausgehen, dass eine unmittelbare erhebli-
che Gefahr vorliegt, wenn er konkrete Anhaltspunkte oder einen
begründeten Verdacht hierfür hat. 
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§ 16
Besondere Unterstützungspflichten

(1) Die Versicherten haben dem Unternehmer oder dem
zuständigen Vorgesetzten jede von ihnen festgestellte unmit-
telbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit
sowie jeden an den Schutzvorrichtungen und Schutzsyste-
men festgestellten Defekt unverzüglich zu melden. Unbe-
schadet dieser Pflicht sollen die Versicherten von ihnen fest-
gestellte Gefahren für Sicherheit und Gesundheit und
Mängel an den Schutzvorrichtungen und Schutzsystemen
auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt
oder dem Sicherheitsbeauftragten mitteilen.



Defekte und Mängel 

Im Unterschied zu einem Defekt, bei dem die Funktion der
Schutzvorrichtung oder des Schutzsystems durch eine Beschädigung
im Wesentlichen aufgehoben ist, liegt ein Mangel bereits vor, wenn die
Schutzvorrichtung oder das Schutzsystem in ihren Funktionen beein-
trächtigt ist. 

3.2.2

Die in dieser Bestimmung aufgeführten Pflichten der Versicherten kor-
respondieren auf der Unternehmerseite mit den Vorgaben der §§ 7
und 11 der Vorschrift. 

3.3 Benutzung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen 

Die bestimmungsgemäße Benutzung ist eine Voraussetzung für siche-
res Arbeiten und verbietet eine Manipulation insbesondere an
Schutzvorrichtungen. 
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§ 17
Benutzung von Einrichtungen,

Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Versicherte haben Einrichtungen, Arbeitsmittel und Arbeits-
stoffe sowie Schutzvorrichtungen bestimmungsgemäß und
im Rahmen der ihnen übertragenen Arbeitsaufgaben zu
benutzen.

(2) Stellt ein Versicherter fest, dass im Hinblick auf die
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

– ein Arbeitsmittel oder eine sonstige Einrichtung einen
Mangel aufweist,

– Arbeitsstoffe nicht einwandfrei verpackt, gekennzeich-
net oder beschaffen sind

oder

– ein Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe Mängel auf-
weisen

hat er, soweit dies zu seiner Arbeitsaufgabe gehört und er
über die notwendige Befähigung verfügt, den festgestellten
Mangel unverzüglich zu beseitigen. Andernfalls hat er den
Mangel dem Vorgesetzten unverzüglich zu melden.



Die bestimmungsgemäße Benutzung ergibt sich z. B. aus 
– Betriebsanleitungen für Arbeitsmittel, wie Maschinen, Anlagen,

Leitern, 
– Sicherheitsdatenblättern für Gefahrstoffe, 
– Betriebsanweisungen, 
– Aufbau- und Verwendungsanleitungen, z. B. bei Gerüsten, 
– der allgemein üblichen Benutzungsart. 
Die Arbeitsaufgaben werden z. B. festgelegt durch 
– arbeitsvertragliche Regelungen, 
– Betriebsvereinbarungen, 
– Arbeitsanweisungen, 
– Unterweisungen, 
– mündliche Absprache. 

3.4 Zutritts- und Aufenthaltsverbote 

Diese Bestimmung ergänzt auf Seiten der Versicherten § 9 der
Vorschrift, nach der der Unternehmer im Rahmen seiner
Gefährdungsbeurteilung festlegt, welche Betriebsteile von Unbefugten
nicht betreten werden dürfen. 

Was „gefährliche Stellen“ sind, richtet sich nach den Betriebsver-
hältnissen, der speziell verrichteten Tätigkeit und den Arbeitsschutz-
vorschriften. 
Gefährliche Stellen sind z. B.
– Bereiche unter schwebenden Lasten, z. B. Krantransport, 
– Fahr- und Schwenkbereiche von Fahrzeugen und ortsveränderli-

chen Arbeitsmaschinen, wie Hubarbeitsbühnen, Bagger, 
– unübersichtliche Verkehrs- und Transportbereiche. 

Zutritts- und Aufenthaltsverbote können betrieblich in jeder Weise gere-
gelt werden, die der Gefährdung und den praktischen Bedürfnissen
angemessen sind. Die Regelung kann vom Anbringen von Verbots-
zeichen bis zur Bewachung reichen. 

42

BGR A1  Grundsätze der Prävention

§ 18
Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Versicherte dürfen sich an gefährlichen Stellen nur im
Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben aufhalten.



4 Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes 

A. Sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung, Sicher-
heitsbeauftragte 

4.1 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten 

4.1.1

§ 2 der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit“ (BGV A2) ist in Anhang 1 zitiert. 

4.1.2

Der Unternehmer sollte darauf hinwirken, dass Betriebsarzt und
Fachkraft für Arbeitssicherheit 
– an Betriebsbegehungen und Untersuchungen von Unfall- und

Berufskrankheiten teilnehmen, 
– Betriebsbegehungen aufeinander abstimmen, 
– einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch pflegen, 
– gemeinsame Projekte, wie Erarbeitung von Schutzmaßnahmen

oder die Auswahl der geeigneten persönlichen Schutzausrüstun-
gen durchführen. 
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(2) Der Unternehmer hat die Zusammenarbeit der Fachkräfte
für Arbeitssicherheit und der Betriebsärzte zu fördern.

§ 19 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und
Betriebsärzten 

(1) Der Unternehmer hat nach Maßgabe des Gesetzes über
Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte
für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) und der hier-
zu erlassenen Unfallverhütungsvorschriften Fachkräfte für
Arbeitssicherheit und Betriebsärzte zu bestellen.

Viertes Kapitel
Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

Erster Abschnitt
Sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung,

Sicherheitsbeauftragte



4.2 Sicherheitsbeauftragte 

4.2.1

Die Bestellung von Sicherheitsbeauftragten sollte in schriftlicher Form
erfolgen (siehe nachstehendes Muster für die Bestellung eines
Sicherheitsbeauftragten); die Betriebsvertretung ist zu beteiligen. Die
Bestellung sollte unter Mitwirkung der Fachkraft für Arbeitssicherheit
und des unmittelbaren Vorgesetzten geschehen. 

Die Mindestanzahl der zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten ist in
Anlage 2 der Vorschrift geregelt. Je nach Gefährdungssituation oder
Organisationsstruktur eines Betriebes ist es sinnvoll, Sicherheitsbeauf-
tragte über die Mindestanzahl hinaus zu bestellen, z. B. beim
Mehrschichtbetrieb. Dabei sollten die Sicherheitsbeauftragten zur
Erfüllung ihrer Aufgabe nur einen für sie überschaubaren Betriebs-
bereich zugewiesen bekommen, z. B. eine Abteilung, einen Produk-
tionsbereich, in dem sie sich auskennen und in dem sie auch bei den
übrigen Kollegen bekannt und anerkannt sind. Dieser Bereich kann
auch, wenn die Situation es erfordert, weniger als 20 Versicherte
haben. Anlage 2 der Vorschrift ist in Anhang 1 zitiert.
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§ 20
Sicherheitsbeauftragte

(1) Der Unternehmer hat Sicherheitsbeauftragte mindestens
in der Anzahl nach Anlage 2 zu dieser Unfallverhütungsvor-
schrift zu bestellen.



Muster für die Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten 

Bestellung 
zum Sicherheitsbeauftragten 

(§ 22 SGB VII, § 20 der Unfallverhütungsvorschrift 
„Grundsätze der Prävention“ [BGV A1]) 

Herr/Frau ................................................................................................................
wird für den Betrieb/die Abteilungen ...................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
der Firma .................................................................................................................
..................................................................................................................................

(Name und Anschrift der Firma) 

zum Sicherheitsbeauftragten ernannt. 
Zu den Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten gehört es, insbesondere 
–  den Unternehmer oder dessen Vertreter bei der Durchführung der

Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu unterstützen,

–  sich vom Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorge-
schriebenen Schutzeinrichtungen und persönlicher Schutzausrüstungen zu
überzeugen, 

–  auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Versicherten aufmerksam zu
machen. 

Der Sicherheitsbeauftragte darf wegen der Erfüllung der ihm übertragenen
Aufgaben nicht benachteiligt werden. 
Weitere Hinweise und der Gesetzestext finden sich auf der Rückseite. 

…………………………………….............. ………...............................………..…….
Ort Ort

…………………………………….............. ………...............................………..…….
Unterschrift des Unternehmers (Unterschrift des Sicherheitsbeauftragten)

Rückseite beachten 
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(Rückseite des Musters) 

§ 22  des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII): 
„(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der Unternehmer unter
Beteiligung des Betriebsrates oder Personalrates Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. ... 
(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchführung der Maßnahmen
zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen, insbesondere sich von
dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrich-
tungen und persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und Gesundheits-
gefahren für die Versicherten aufmerksam zu machen. 
(3) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben
nicht benachteiligt werden.“ 

§ 20  der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1): 
„(1) …(Bestellpflicht des Unternehmers) 
(2) ...(Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten nach § 22 SGB VII) 
(3) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, ihre Aufgaben zu
erfüllen, insbesondere in ihrem Bereich an Betriebsbesichtigungen sowie Untersuchungen von
Unfällen und Berufskrankheiten durch die Aufsichtspersonen der Berufsgenossenschaft teilzuneh-
men; den Sicherheitsbeauftragten sind die hierbei erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu geben. 
(4) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebs-
ärzte mit dem Sicherheitsbeauftragten eng zusammenwirken. 
(5) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben
nicht benachteiligt werden. 
(6) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, an Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen der Berufsgenossenschaft teilzunehmen, soweit dies im Hinblick auf die
Betriebsart und die damit verbundenen Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie unter Berücksich-
tigung betrieblicher Belange erforderlich ist.“ 

Weitere Hinweise: 
Der Sicherheitsbeauftragte hat die Aufgabe, in seinem Arbeitsbereich Unternehmer und
Führungskräfte sowie seine Kollegen 
–  bei der Durchführung des Arbeitsschutzes zu unterstützen, 
–  Anstöße für eine Verbesserung der Sicherheit und der Gesundheit zu geben, 
–  über Sicherheitsprobleme zu informieren. 

Der Sicherheitsbeauftragte 
–  besitzt keine Weisungsbefugnis gegenüber seinen Kollegen. 
–  soll beraten und helfen. 
–  begegnet den Mitarbeitern von Kollege zu Kollege. 
–  erkennt als Erster sicherheitstechnische Probleme und Mängel am Arbeitsplatz. 
–  kann als Erster auf deren Beseitigung hinwirken. 
–  ist vor Ort der Ansprechpartner der Kollegen in allen Fragen des Arbeitsschutzes. 

Zu den besonderen Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten gehört es, 
–  auf den Zustand der Schutzeinrichtungen und deren Benutzung zu achten. 
–  auf den Zustand der persönlichen Schutzausrüstungen und deren Benutzung zu achten. 
–  sicherheitstechnische Mängel dem Vorgesetzten zu melden. 
–  Mitarbeiter über den sicheren Umgang mit Maschinen und Arbeitsstoffen zu informieren. 
–  sich um neue Mitarbeiter zu kümmern. 
–  an Betriebsbegehungen und Untersuchungen von Unfall- und Berufskrankheiten teilzunehmen. 

46

BGR A1  Grundsätze der Prävention



4.2.2

Sicherheitsbeauftragte üben ihre Aufgabe im Betrieb nicht hauptamt-
lich, sondern ehrenamtlich neben ihrer eigentlichen Aufgabe aus.
Entgegen den anderen Beauftragten im Betrieb, z. B. Strahlenschutz-
beauftragte, Umweltschutzbeauftragte, haben Sicherheitsbeauftragte
keine Verantwortung für die ihnen übertragenen Aufgaben hinsichtlich
dieser Funktion. Sie unterstützen die im Betrieb für den Arbeitsschutz
verantwortlichen Personen nach dem Motto: „Vier Augen sehen mehr
als zwei“. Daraus ergibt sich, dass Personen mit Führungsverant-
wortung, z. B. Meister, Vorarbeiter, Gruppenleiter, nicht zu Sicherheits-
beauftragten bestellt werden sollten. 

4.2.3

Der Unternehmer hat dem Sicherheitsbeauftragten für seine Tätigkeit,
abhängig von den betrieblichen Verhältnissen, ausreichend Zeit zur
Verfügung zu stellen, seine ihm übertragenen Aufgaben während der
Arbeitszeit zu erfüllen. Zu diesen Aufgaben zählen insbesondere die
Möglichkeit der Teilnahme an Betriebsbegehungen durch die
Aufsichtsperson der Berufsgenossenschaft, einen Aufsichtbeamten der
staatlichen Aufsicht oder der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und
Betriebsärzte. Die Ergebnisse dieser Begehungen sind dem
Sicherheitsbeauftragten zur Kenntnis zu geben, damit er gegebenen-
falls die Beseitigung von Mängeln bzw. die vorgeschlagenen
Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
beobachten kann. 
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(3) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten
Gelegenheit zu geben, ihre Aufgaben zu erfüllen, insbeson-
dere in ihrem Bereich an den Betriebsbesichtigungen sowie
den Untersuchungen von Unfällen und Berufskrankheiten
durch die Aufsichtspersonen der Berufsgenossenschaften
teilzunehmen; den Sicherheitsbeauftragten sind die hierbei
erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu geben.

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei
der Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren zu unterstützen, insbesondere sich von
dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung
der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und persönlichen
Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und
Gesundheitsgefahren für die Versicherten aufmerksam zu
machen.



4.2.4

Sicherheitsbeauftragte sollen mit Fachkräften für Arbeitssicherheit und
den Betriebsärzten zusammenarbeiten. Die Gestaltung dieser
Zusammenarbeit kann je nach Größe des Betriebes, nach Komplexität
der Organisationsstrukturen und nach Gefahrenpotentialen im Betrieb
unterschiedlich erfolgen. Denkbar sind regelmäßige Veranstaltungen
zum gegenseitigen Informationsaustausch, Mitarbeit bei der Auswahl
von geeigneten persönlichen Schutzausrüstungen, Mitarbeit bei
Unfalluntersuchungen. 

Außerdem nimmt der Sicherheitsbeauftragte an den vierteljährlich
durchzuführenden Arbeitsschutzausschusssitzungen (ASA) teil. In
größeren Unternehmen ist die Zahl der Sicherheitsbeauftragten meist
so groß, dass nicht alle an der ASA teilnehmen können. In der Praxis
haben sich hier verschiedene Möglichkeiten der Begrenzung bewährt: 

– Aus den Reihen der Sicherheitsbeauftragten werden einmal jähr-
lich zwei bis vier Delegierte gewählt, die stellvertretend für alle an
den ASA teilnehmen. 

– Im rollierenden Verfahren werden zu jeder ASA andere Sicher-
heitsbeauftragte eingeladen. 

– Es werden die Sicherheitsbeauftragten eingeladen, deren Bereich
oder deren spezielles Anliegen in der ASA betroffen ist. 

Eine Kombination der ersten beiden Varianten mit der dritten ist oftmals
sinnvoll. 

4.2.5

4.2.6
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(6) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten
Gelegenheit zu geben, an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
der Berufsgenossenschaft teilzunehmen, soweit dies im
Hinblick auf die Betriebsart und die damit für die
Versicherten verbundenen Unfall- und Gesundheitsgefahren
sowie unter Berücksichtigung betrieblicher Belange erforder-
lich ist.

(5) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung
der ihnen übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt wer-
den.

(4) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Fachkräfte
für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte mit den Sicherheitsbe-
auftragten eng zusammenwirken.



Damit Sicherheitsbeauftragte ihre Aufgabe im Betrieb nachhaltig wahr-
nehmen können, benötigen sie neben den regelmäßigen Informa-
tionen durch Betriebsleitung, Fachkraft für Arbeitssicherheit und
Betriebsarzt im Allgemeinen eine Ausbildung und auch eine regel-
mäßige Weiterbildung, die von der Berufsgenossenschaft angeboten
wird. Der Sicherheitsbeauftragte kann ohne die Kenntnisse, die er dort
erwirbt, seine Aufgabe nicht sachgerecht und vollständig erfüllen. 

B. Maßnahmen bei besonderen Gefahren 

4.3 Allgemeine Pflichten des Unternehmers 

4.3.1

Die Größe einer Gefahr wird im Allgemeinen durch die Schwere des
möglichen Schadens und die Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmt. Die
nach § 2 Abs. 1 der Vorschrift vom Unternehmer zu treffenden Maß-
nahmen sind darauf gerichtet, diese Faktoren so zu beeinflussen, dass
das verbleibende Risiko akzeptabel bleibt. Hinweise zu akzeptablen
Risiken finden sich z. B. in den staatlichen und berufsgenossenschaft-
lichen Regelwerken. 

In Ausnahmefällen können Situationen auftreten, in denen die
Versicherten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit unmittelbar erheblichen
Gefahren ausgesetzt sind, die nicht vorhersehbar waren und zur
Gefahrenabwehr sofortiges Handeln notwendig machen. 
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§ 21
Allgemeine Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle
Versicherten, die einer unmittelbaren erheblichen Gefahr
ausgesetzt sind oder sein können, möglichst frühzeitig über
diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden
Schutzmaßnahmen unterrichtet sind. Bei unmittelbarer
erheblicher Gefahr für die eigene Sicherheit oder die
Sicherheit anderer Personen müssen die Versicherten die
geeigneten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und
Schadensbegrenzung selbst treffen können, wenn der
zuständige Vorgesetzte nicht erreichbar ist; dabei sind die
Kenntnisse der Versicherten und die vorhandenen techni-
schen Mittel zu berücksichtigen.

Zweiter Abschnitt
Maßnahmen bei besonderen Gefahren 



Solche Situationen sind dadurch gezeichnet, dass Ausnahmezustände
eintreten können, die nicht vorhersehbar sind. Wegen ihrer Gefährlich-
keit erfordern sie ein sofortiges Handeln der betroffenen Versicherten.
Für eine Rücksprache mit Vorgesetzten verbleibt meistens keine Zeit. 

Beispiele hierfür sind: 

– unerwartete Störungen bei der Erprobung von technischen
Großanlagen, 

– Einsätze der Feuerwehr, 

– unerwartete Angriffe von Strafgefangenen auf das Personal der
Strafvollzugsanstalt, 

– unerwartete Übergriffe von psychisch veränderten Menschen auf
das Personal von Pflegeeinrichtungen und -diensten, 

– Raubüberfälle, gegebenenfalls mit Geiselnahme, 

– unerwartete Gasaustritte beim Rohrleitungsbau oder bei
Bohrungen auf Erdöl/Erdgas, 

– unerwartete Wassereinbrüche beim Tunnelvortrieb. 

4.3.2

Dies setzt voraus, dass z. B. 

– Fluchtwege und Notausgänge in erforderlicher Anzahl und Lage
vorhanden sind, 

– Fluchtwege und Notausgänge deutlich erkennbar und dauerhaft
gekennzeichnet sind, 

– bei Störung der Stromversorgung gegebenenfalls eine selbsttätig
einsetzende Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist, 

– bei nicht ständigen, schwer zugänglichen, hochgelegenen
Arbeitsplätzen Einrichtungen vorhanden sind, die ein selbstständi-
ges Verlassen des Gefahrbereichs ermöglichen. 

Siehe § 4 Abs. 4, Abschnitte 3.2 und 5.2 Absatz 4 des
Anhanges zu § 3 Abs. 1 der Arbeitsstättenverordnung sowie
BG-Regel „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen
zum Retten aus Höhen und Tiefen“ (BGR 199). 
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(2) Der Unternehmer hat Maßnahmen zu treffen, die es den
Versicherten bei unmittelbarer erheblicher Gefahr ermögli-
chen, sich durch sofortiges Verlassen der Arbeitsplätze in
Sicherheit zu bringen.



4.4 Notfallmaßnahmen 

4.4.1

Zu den Notfallmaßnahmen gehört z. B. die Aufstellung 

– eines Alarmplanes, 

– eines Flucht- und Rettungsplanes, 

– einer Brandschutzordnung. 

Alarmplan 

Der Alarmplan stellt die einfachste Form der schriftlichen Festlegung
von Notfallmaßnahmen dar. 

Der Unternehmer hat in einem Alarmplan festzulegen, welche
Maßnahmen in Notfällen, wie Brand, Unfall, Einbruch, Überfall, durch-
geführt werden müssen. Die Versicherten sind über die Inhalte und
Abläufe, z. B. im Rahmen einer Unterweisung nach § 4 der Vorschrift
zu informieren. Der Alarmplan wird an geeigneten Stellen im
Unternehmen ausgehängt. Er ist regelmäßig zu aktualisieren, z. B. auf
Grund Änderung von Telefonnummern, Personalwechsel. 

Flucht- und Rettungsplan 

In Unternehmen deren Lage, Ausdehnung und Art der Nutzung es
erfordern, ist ein Flucht- und Rettungsplan zu erstellen. Dazu gehören
z. B. Unternehmen mit großer räumlicher Ausdehnung oder mit weitläu-
figen Produktionsstätten, große Bürogebäude oder Gebäude mit unü-
bersichtlichen Gängen, Treppen und Verkehrswegen, Unternehmen in
denen sich regelmäßig eine große Anzahl von Personen,
Betriebsfremde oder Personen mit eingeschränkter Mobilität aufhalten
sowie Unternehmen, die mit gefährlichen Stoffen umgehen, wie
Raffinerien, Betriebe der chemischen Industrie und Laboratorien. 

In einem Flucht- und Rettungsplan, der zweckmäßigerweise den
Alarmplan einschließt, werden Verhaltensweisen und Abläufe in
Notfällen, wie Brand, Evakuierung, Unfall, grafisch unterstützt festge-
legt. Diese Pläne werden an geeigneten Stellen im Unternehmen aus-
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§ 22
Notfallmaßnahmen

(1) Der Unternehmer hat entsprechend § 10 Arbeitsschutz-
gesetz die Maßnahmen zu planen, zu treffen und zu überwa-
chen, die insbesondere für den Fall des Entstehens von
Bränden, von Explosionen, des unkontrollierten Austretens
von Stoffen und von sonstigen gefährlichen Störungen des
Betriebsablaufs geboten sind.



gehängt. Sprache (mehrsprachig, einfacher Text) und Darstellung
(genormte Symbole) sollten so gewählt werden, dass auch betriebs-
fremde Personen sich leicht orientieren können. 

Im Rahmen der Unterweisung sind die Versicherten mit dem Flucht- und
Rettungsplan vertraut zu machen, dazu gehört auch eine praktische Übung. 

Befinden sich regelmäßig Betriebsfremde oder Personen mit einge-
schränkter Mobilität im Unternehmen, z. B. Verkaufsstätte, Kranken-
haus, Behindertenwerkstätte, Pflegeheim, muss deren ordnungs-
gemäße Flucht bzw. Rettung zusätzlich geplant werden. 

Die Inhalte des Flucht- und Rettungsplans sind Bestandteil der
Erstunterweisung jedes neuen Versicherten vor Aufnahme der Arbeit, nach
internen Umsetzungen oder längerer Abwesenheit vom Arbeitsplatz. 

Brandschutz 

Der Unternehmer hat für einen Schutz gegen Entstehungsbrände zu
sorgen. Dazu gehört die Ausstattung des Unternehmens mit geeigne-
ten Feuerlöscheinrichtungen (Feuerlöscher, stationäre Brandschutzan-
lagen) in ausreichender Anzahl. 

Weitere Hinweise siehe BG-Regeln 
– „Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“ (BGR 133), 
– „Einsatz von Löschanlagen mit sauerstoffverdrängenden

Gasen“ (BGR 134). 

Die zu ergreifenden Maßnahmen lassen sich aus der Gefährdungs-
beurteilung ableiten. 

Ergibt die Gefährdungsbeurteilung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit
des Auftretens von Bränden und Explosionen, kann eine Brandschutz-
ordnung erforderlich sein. Diese wird zweckmäßigerweise gemeinsam
mit der zuständigen Feuerwehr aufgestellt. Sie enthält alle getroffenen
und im Brandfall zu treffenden Maßnahmen. 

Die Versicherten sind mit den Inhalten der Brandschutzordnung ver-
traut zu machen. 

4.4.2

Die ausreichende Anzahl von Versicherten ergibt sich aus der Ge-
fährdungsbeurteilung. 
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(2) Der Unternehmer hat eine ausreichende Anzahl von
Versicherten durch Unterweisung und Übung im Umgang mit
Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungs-
bränden vertraut zu machen.



Bei höherer Brandgefährdung, der Anwesenheit einer größeren
Anzahl von Personen sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität
kann eine größere Zahl von unterwiesenen Versicherten erforderlich
sein. 

Bei der Anzahl der Versicherten sollte auch Schichtbetrieb, Abwesen-
heit einzelner Personen, z. B. Fortbildung, Urlaub, Krankheit, und
Personalwechsel berücksichtigt werden. 

4.5 Maßnahmen gegen Einflüsse des Wettergeschehens

Bei Arbeiten im Außenbereich können auf Grund des Wettergesche-
hens sowohl Gesundheits- als auch Unfallgefahren auftreten. Stellt der
Unternehmer im Rahmen der Erstellung seiner Gefährdungsbeurtei-
lung fest, dass die Versicherten bei Arbeiten im Außenbereich Unfall-
und Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, so hat er das Ausmaß der
Gefahren zu ermitteln und die zur Abwendung der Gefahr notwendi-
gen Maßnahmen festzulegen. Bei der Festlegung der Maßnahmen
sollte sich der Unternehmer durch den Betriebsarzt und die Fachkraft
für Arbeitssicherheit beraten lassen. 

Unfallgefahren infolge des Wettergeschehens 

Mit Unfallgefahren bei Arbeiten im Außenbereich ist infolge des
Wettergeschehens zu rechnen, wenn z. B. auf Grund von 

– Vereisung, Raureif oder starkem Regen Verkehrswege und
Arbeitsplätze nicht mehr sicher begangen werden können, 

– starkem Wind Lastentransporte nicht mehr sicher durchgeführt
werden können, 

– starkem Nebel die Sichtweite eingeschränkt wird, 

– Gewittern oder Stürmen der Aufenthalt auf exponierten Arbeits-
plätzen, z. B. Turmdrehkrane, Gerüste, Fahrgeschäften von Schau-
stellern, mit Gefahren verbunden ist. 
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§ 23
Maßnahmen gegen Einflüsse des Wettergeschehens 

Beschäftigt der Unternehmer Versicherte im Freien und
bestehen infolge des Wettergeschehens Unfall- und
Gesundheitsgefahren, so hat er geeignete Maßnahmen am
Arbeitsplatz vorzusehen, geeignete organisatorische
Schutzmaßnahmen zu treffen oder erforderlichenfalls per-
sönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen.



Abwendung von Unfallgefahren infolge des Wettergeschehens 

Maßnahmen zur Abwendung von Unfallgefahren sind getroffen, wenn
z. B. 

– Verkehrswege und Arbeitsplätze bei Vereisung oder Raureif mittels
Streumittel oder durch Entfernen der Vereisung oder des Raureifes
ohne die Gefahr des Ausgleitens sicher begehbar gemacht werden, 

– dem Wind ausgesetzte Krane nicht über die vom Kranhersteller
festgelegten Grenzen hinaus betrieben werden und rechtzeitig
spätestens bei Erreichen der für den Kran kritischen Wind-
geschwindigkeit und bei Arbeitsschluss durch die Windsiche-
rung festgelegt werden, 

Siehe § 30 Abs. 6 Satz 1 der Unfallverhütungsvorschrift
„Krane“ (BGV D6). 

– bei starkem Regen, Gewitter, Sturm oder starkem Nebel die
Arbeiten unterbrochen werden. 

Gesundheitsgefahren infolge des Wettergeschehens 

Gesundheitsgefahren bei Arbeiten im Außenbereich infolge des
Wettergeschehens können z. B. auftreten, 

– bei Durchnässen der Arbeitskleidung durch Niederschläge, 

– Unterkühlung des Körpers durch Kälte oder Wind, 

– Hautschädigung durch Sonnenstrahlung, 

– Überhitzung des Körpers durch hohe Temperaturen. 

Abwendung von Gesundheitsgefahren infolge des Wetterge-
schehens 

Zur Abwendung von Gesundheitsgefahren hat sich z. B. bewährt,
wenn 
– ortsgebundene Arbeitsplätze im Freien, an denen nicht nur vorü-

bergehend Versicherte beschäftigt werden, so eingerichtet sind,
dass sie gegen Witterungseinflüsse geschützt sind, 

– Bedienungsplätze von Baumaschinen gegen Witterungseinflüsse
abgeschirmt sind, 

– Arbeitnehmern Schutzkleidung gegen Witterungseinflüsse, z. B.
gegen Kälte und Nässe, zur Verfügung gestellt wird, 

– bei Sonnenstrahlung körperbedeckende Kleidung zum Schutz der
Haut getragen wird. 

Nähere Informationen für die Auswahl von geeigneter
Schutzkleidung siehe BG-Regel „Einsatz von Schutzkleidung“
(BGR 189). 
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C. Erste Hilfe 

Für den Personenkreis nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 SGB VII, z. B. Kinder-
garten-Kinder, Schüler und Studenten, treffen die Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand besondere Regelungen. 

4.6 Allgemeine Pflichten des Unternehmers 

4.6.1

Zu den Einrichtungen und Sachmitteln gehören insbesondere
Meldeeinrichtungen, Erste-Hilfe-Material, Rettungsgeräte, Transport-
mittel und Sanitätsräume. Hierbei sind auch Einrichtungen und
Vorkehrungen zum Schutz der Helfer, z. B. persönliche Schutzaus-
rüstungen in Form von Atemschutzgeräten, vorzusehen. 

Das erforderliche Personal umfasst in erster Linie Ersthelfer und Be-
triebssanitäter sowie Versicherte, die in der Handhabung von
Rettungsgeräten und Rettungstransportmitteln unterwiesen sind. 

Für die Sicherstellung der Ersten Hilfe im Betrieb kann der Unter-
nehmer auch Personen mit einer höher qualifizierten Ausbildung in
Erster Hilfe benennen. 

Eine höher qualifizierte Ausbildung in Erster Hilfe besitzen z. B. Per-
sonen mit sanitäts- oder rettungsdienstlicher Ausbildung oder Berufe
des Gesundheitsdienstes, z. B. Krankenschwester, Krankenpfleger,
Kinderkrankenschwester, Kinderkrankenpfleger, Hebamme, Entbin-
dungspfleger, Krankenpflegehelfer, Altenpfleger, Arzthelfer, Masseur,
medizinischer Bademeister, Physiotherapeut, Schwesternhelferin,
Pflegediensthelfer.

4.6.2
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(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nach einem
Unfall unverzüglich Erste Hilfe geleistet und eine erforder-
liche ärztliche Versorgung veranlasst wird.

§ 24
Allgemeine Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zur Ersten
Hilfe und zur Rettung aus Gefahr die erforderlichen Einrich-
tungen und Sachmittel sowie das erforderliche Personal zur
Verfügung stehen.

Dritter Abschnitt
Erste Hilfe



Eine optimale Versorgung im Rahmen der Ersten Hilfe ist Grundlage 
für eine erfolgreiche Heilbehandlung. Der Unternehmer hat dafür zu
sorgen, dass Versicherte bei Notfällen, z. B. Unfällen, Vergiftungen,
Verätzungen, akuten Erkrankungen, bzw. bei Bedarf einer ärztlichen
Untersuchung und gegebenenfalls Versorgung zugeführt werden.
Diese Vorstellung beim Arzt ist vor allem dann erforderlich, wenn Art,
Umfang und Schwere der Verletzung eine ärztliche Versorgung ange-
zeigt erscheinen lassen. 

Im Rahmen seiner Fürsorgepflicht hat der Unternehmer auch dafür zu
sorgen, dass der Versicherte die Arbeit mindestens solange unterbre-
chen kann, bis Erste Hilfe geleistet ist. 

4.6.3

Die Entscheidung über die Art des Transportes ist insbesondere abhän-
gig von Art, Umfang und Schwere der Verletzung, der dem Verletzten
möglichen Gehfähigkeit sowie der Länge der Beförderungsstrecke.
Bestehen Zweifel bei der Auswahl des geeigneten Transportmittels, ist
eine sachkundige Entscheidung möglichst durch einen Arzt herbeizu-
führen. 

Für den sachkundigen Transport stehen die Einrichtungen des öffentli-
chen Rettungsdienstes zur Verfügung. Wird der Transport durch den
öffentlichen Rettungsdienst durchgeführt, so trifft dieser alle weiteren
Entscheidungen. 

Der Unternehmer, der einen betrieblichen Rettungsdienst vorhält, führt
einen sachkundigen Rettungstransport durch, wenn er die fachlichen
Anforderungen hinsichtlich des Betriebes, der Art, Ausstattung,
Ausrüstung und Wartung der Fahrzeuge sowie hinsichtlich des
Rettungspersonals nach den Rettungsdienstgesetzen der Länder erfüllt. 

Bei geringfügig erscheinenden Verletzungen kann es ausreichen, den
Transport im PKW oder Taxi durchzuführen. Ob der Verletzte neben
dem Fahrzeugführer durch eine weitere Person begleitet werden muss,
ist von der Art der Verletzung bzw. der gesundheitlichen Beeinträch-
tigung abhängig. 

Besondere Maßnahmen erfordert der sachkundige Transport unter
schwierigen Rahmenbedingungen, z. B. im Tiefbau, Bergbau oder bei
der Höhenrettung. Soweit Ersthelfer, Betriebssanitäter oder andere
Versicherte in der Lage sein müssen, Verletzte z. B. mit Krankentragen,
Schleifkörben oder ähnlichem zu befördern, müssen sie in der Hand-
habung entsprechend unterwiesen und geübt sein. 
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(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verletzte
sachkundig transportiert werden.



4.6.4

Die Anschriften der Durchgangsärzte und der bezeichneten Kranken-
häuser teilen die Landesverbände der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften bzw. die Berufsgenossenschaften mit. 

Die Internetadresse der Landesverbände lautet:
http://www.lvbg.de. 

Bei schweren Verletzungen kommt in der Regel der Rettungsdienst,
gegebenenfalls mit Notarzt am Unfallort zum Einsatz, der auch die
Einweisung in ein bezeichnetes Krankenhaus veranlasst. 

Liegen ausschließlich Verletzungen der Augen, der Ohren, der Nase
oder des Halses vor, ist der Verletzte möglichst dem nächstgelegenen
Facharzt vorzustellen. Die Vorstellung beim Durchgangsarzt ist dann
nicht erforderlich. 

4.6.5
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(5) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass den Ver-
sicherten durch berufsgenossenschaftliche Aushänge oder in
anderer geeigneter schriftlicher Form Hinweise über die
Erste Hilfe und Angaben über Notruf, Erste-Hilfe- und
Rettungs-Einrichtungen, über das Erste-Hilfe-Personal sowie
über herbeizuziehende Ärzte und anzufahrende Kranken-
häuser gemacht werden. Die Hinweise und die Angaben 
sind aktuell zu halten.

(4) Der Unternehmer hat im Rahmen seiner Möglichkeiten
darauf hinzuwirken, dass Versicherte

– einem Durchgangsarzt vorgestellt werden, es sei
denn, dass der erstbehandelnde Arzt festgestellt hat,
dass die Verletzung nicht über den Unfalltag hinaus
zur Arbeitsunfähigkeit führt oder die Behandlungs-
bedürftigkeit voraussichtlich nicht mehr als eine
Woche beträgt,

– bei einer schweren Verletzung einem der von den
Berufsgenossenschaften bezeichneten Krankenhäuser
zugeführt werden,

– bei Vorliegen einer Augen- oder Hals-, Nasen-,
Ohrenverletzung dem nächsterreichbaren Arzt des
entsprechenden Fachgebiets zugeführt werden, es sei
denn, dass sich die Vorstellung durch eine ärztliche
Erstversorgung erübrigt hat.



Neben der Unterweisung der Mitarbeiter ist der Unternehmer ver-
pflichtet, durch berufsgenossenschaftliche Aushänge oder in anderer
geeigneter Form Hinweise über die Erste Hilfe anzubringen. 

Als schriftlicher Hinweis zur Ersten Hilfe steht insbesondere der berufs-
genossenschaftliche Aushang „Erste Hilfe“ (BGI 510) als Plakat zur
Verfügung. Die notwendigen Angaben sind stets aktuell zu halten, 
z. B. beim Ortswechsel von Baustellen oder dem Arbeitsplatzwechsel
eines Ersthelfers. 

4.6.6

Die lückenlose Aufzeichnung der Ersten Hilfe liefert eine wichtige
Grundlage für die Planung und Organisation der Ersten Hilfe und des
betrieblichen Rettungswesens. Die Aufzeichnungen dienen auch als
Informationsquelle zur Identifizierung von Unfallschwerpunkten im
Betrieb. Daneben besteht ein versicherungsrechtlicher Aspekt, da hier-
mit im Einzelfall der Nachweis für das Vorliegen eines Arbeitsunfalls
geführt werden kann. 
Zu diesem Zweck sind folgende Angaben zu dokumentieren: 
– Namen des Verletzten bzw. Erkrankten, 
– Datum/Uhrzeit des Unfalls bzw. Gesundheitsschadens, 
– Ort,
– Hergang,
– Art und Umfang der Verletzung/Erkrankung,
– Namen der Zeugen,
– Datum und Uhrzeit der Erste-Hilfe-Leistung, 
– Art und Weise der Erste-Hilfe-Maßnahmen, 
– Name des Erste-Hilfe-Leistenden. 

Die Form der Erfassung der zu dokumentierenden Daten ist nicht festgelegt. 

Für die Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistung kann insbesondere das
„Verbandbuch“ (BGI 511-1) oder der „Meldeblock“ (BGI 511-3) ver-
wendet werden. 

Bei der Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistung handelt es sich um
Daten, die gegen den Zugriff Unbefugter zu sichern sind. Dies kann
insbesondere durch organisatorische Maßnahmen, z. B. schriftliche
betriebliche Anweisungen, erfolgen. 
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(6) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass jede Erste-
Hilfe-Leistung dokumentiert und diese Dokumentation fünf
Jahre lang verfügbar gehalten wird. Die Dokumente sind
vertraulich zu behandeln.



4.7 Erforderliche Einrichtungen und Sachmittel 

4.7.1

Der Unternehmer hat Meldeeinrichtungen vorzuhalten, damit ein
Notruf unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes Verzögern, abge-
setzt werden kann. 

Die vom Unternehmer zu treffenden organisatorischen Maßnahmen
können z. B. in einem Alarmplan zusammengefasst werden. 

Als Meldeeinrichtung reicht unter Umständen das Telefon mit Angabe
der Notrufnummer aus. Meldemöglichkeiten müssen auch außerhalb
der betriebsüblichen Arbeitszeiten erhalten bleiben. Auch wenn
Arbeiten von einer Person alleine durchgeführt werden, hat der
Unternehmer die Erste Hilfe durch wirksame Maßnahmen sicherzustel-
len. 

Die entsprechenden Meldeeinrichtungen können je nach Gefähr-
dungsbeurteilung vom Telefon über Sprechfunkgeräte bis hin zur 
willensunabhängigen Personen-Notsignal-Anlage reichen. 

Weitere Informationen enthält die BG-Regel „Einsatz von
Personen-Notsignal-Anlagen“ (BGR 139). 

Bei Tätigkeiten außerhalb von Betrieben und Baustellen kann z. B. auf
Mobiltelefone oder auf öffentliche Meldeeinrichtungen zurückgegrif-
fen werden. 

4.7.2

Geeignetes Erste-Hilfe-Material enthalten z. B. der 

– kleine Verbandkasten nach DIN 13157, 

– große Verbandkasten nach DIN 13169. 
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(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Erste-
Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugäng-
lich in geeigneten Behältnissen, gegen schädigende Einflüsse
geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten sowie
rechtzeitig ergänzt und erneuert wird.

§ 25
Erforderliche Einrichtungen und Sachmittel

(1) Der Unternehmer hat unter Berücksichtigung der betrieb-
lichen Verhältnisse durch Meldeeinrichtungen und organisa-
torische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass unverzüglich die
notwendige Hilfe herbeigerufen und an den Einsatzort gelei-
tet werden kann.



Art und Menge von Erste-Hilfe-Material 

In Abhängigkeit von der Betriebsart und Zahl der Versicherten gelten
für die Ausstattung mit Verbandkästen folgende Richtwerte: 

*) Zwei kleine Verbandkästen ersetzen einen großen Verbandkasten. 

**) Für Tätigkeiten im Außendienst, insbesondere für die Mitführung
von Erste-Hilfe-Material, in Werkstattwagen und Einsatzfahrzeu-
gen, kann auch der Kraftwagen-Verbandkasten z. B. nach 
DIN 13 164 als kleiner Verbandkasten verwendet werden. 

Aufbewahrung

Die Aufbewahrungsorte für Verbandmaterial richten sich nach den
Unfallschwerpunkten, der Struktur des Betriebes (Ausdehnung,
Räumlichkeiten, Betriebsarten, räumliche Verteilung der Arbeitsplätze)
und den auf dem Gebiet des Rettungswesens getroffenen organisato-
rischen Maßnahmen. 

Die Verbandkästen sollen auf die Arbeitsstätte so verteilt sein, dass 
sie von ständigen Arbeitsplätzen höchstens 100 m Wegstrecke oder
höchstens ein Stockwerk entfernt sind.

Das Erste-Hilfe-Material muss jederzeit schnell erreichbar und leicht
zugänglich in geeigneten Behältnissen, geschützt gegen schädigende
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Betriebsart
Zahl der
Versicherten

Kleiner              Großer*)
Verbandkasten

Verwaltungs-
und Handels-
betriebe

1-50 1

51-300 1

ab 301
für je 300 weitere Versicherte zu-
sätzlich ein großer Verbandkasten

2

Herstellungs-,
Verarbeitungs-
und vergleich-
bare Betriebe

1-20 1

21-100 1

ab 101
für je 100 weitere Versicherte zu-
sätzlich ein großer Verbandkasten

2

Baustellen 
und baustellen-
ähnliche Einrich-
tungen

1-10 1**)

11-50 1

ab 51
für je 50 weitere Versicherte zu-
sätzlich ein großer Verbandkasten

2



Einflüsse (Verunreinigung, Nässe und extreme Temperaturen), in aus-
reichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und er-
neuert werden. 

Kennzeichnung nach Medizinproduktegesetz 

Nach dem Medizinproduktegesetz muss Verbandmaterial eine CE-
Kennzeichnung tragen. Ist ein Verfalldatum angegeben, verbietet das
Medizinproduktegesetz die weitere Anwendung nach Ablauf des
Verfalldatums. 

Verbandmaterial ist bei Verschmutzung oder Beschädigung auszutau-
schen. Es ist – ausgenommen Pflastermaterial – bei sauberer und
trockener Lagerung lange Zeit einsatzfähig. 

Zusätzliches Erste-Hilfe-Material 

Neben dem Verbandmaterial kann in Abhängigkeit von der
Gefährdungsbeurteilung auch weiteres Erste-Hilfe-Material notwendig
sein. Bei betriebsspezifischen Gefahren, z. B. im Hinblick auf das
Einwirken von Gefahrstoffen, können geeignete Arzneimittel, wie
Antidote, und weitere medizinische Geräte, wie Sauerstoffgeräte,
automatisierte externe Defibrillatoren (AED), zum Erste-Hilfe-Material
gehören. Arzneimittel dürfen ausschließlich vom Arzt verordnet wer-
den. Arzneimittel, die nicht für die Erste-Hilfe-Leistung notwendig sind,
z. B. Kopfschmerztabletten, gehören nicht zum Erste-Hilfe-Material und
damit auch nicht in den Verbandkasten. 

4.7.3

Rettungsgeräte kommen zum Einsatz, wenn bei besonderen Gefahren
technische Maßnahmen erforderlich sind, z. B. bei Gefahrstoffun-
fällen, der Höhenrettung oder der Rettung aus tiefen Schächten. Dazu
gehören z. B. Notduschen, Löschdecken, Rettungsgurte, Sprungtücher
oder Atemschutzgeräte für Helfer und zur Selbstrettung. 

Rettungstransportmittel, z. B. Krankentragen, dienen dem sachkundi-
gen, schonenden Transport Verletzter vom Ort des Geschehens zur
weiteren Versorgung. 

In Betrieben, in denen der öffentliche Rettungsdienst, der im
Rettungsfahrzeug eine Krankentrage mitführt, in jedem Fall ungehin-
dert seine Aufgaben am Notfallort durchführen kann, kann es sich er-
übrigen, eigene Rettungstransportmittel vorzuhalten. Im Übrigen hat
der Unternehmer geeignete Rettungstransportmittel dort zur Verfügung
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(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass unter
Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse Rettungs-
geräte und Rettungstransportmittel bereitgehalten werden.



zu stellen, wo es der Betrieb erfordert, z. B. an Stellen, wo der
Verletzte nicht direkt am Ort des Geschehens vom öffentlichen
Rettungsdienst übernommen werden kann oder an Unfallorten, die für
Krankentragen nicht zugänglich sind. 

4.7.4

Der Sanitätsraum ist ausschließlich für die Erste Hilfe und ärztliche
Erstversorgung bestimmt und darf deshalb auch nicht zweckentfremdet
werden. Dem Sanitätsraum gleichgestellt sind z. B. Sanitätscontainer
und Verbandstuben des Bergbaus. Wesentlich ist, dass derartige
Einrichtungen in ihrer Ausstattung und in ihren Möglichkeiten dem
Sanitätsraum entsprechen. 

Notwendigkeit des Sanitätsraumes 

Maßgebend für die Notwendigkeit eines Sanitätsraumes ist nicht die
Gesamtzahl der Versicherten, sondern die Anzahl der gewöhnlich
gleichzeitig an einer Betriebsstätte anwesenden Versicherten. Dem
Unternehmen zwar angehörende, aber gewöhnlich außerhalb der
Betriebsstätte, z. B. als Reisende oder als Monteure tätige Mitarbeiter,
sind nicht mitzuzählen. Es kommt darauf an, wie viele Versicherte regel-
mäßig als mögliche Benutzer des Sanitätsraumes in Frage kommen. 

Die Zahl der beschäftigten Versicherten bezieht sich auf die
Betriebsstätte als örtlich abgegrenzte, nach Aufgabenbereich und
Organisation eigenständige, wenn auch nicht rechtlich selbstständige
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(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass mindestens
ein mit Rettungstransportmitteln leicht erreichbarer Sanitäts-
raum oder eine vergleichbare Einrichtung

1. in einer Betriebsstätte mit mehr als 1000 dort beschäf-
tigten Versicherten,

2. in einer Betriebsstätte mit 1000 oder weniger, aber
mehr als 100 dort beschäftigten Versicherten, wenn
deren Art und das Unfallgeschehen nach Art, Schwere
und Zahl der Unfälle einen gesonderten Raum für die
Erste Hilfe erfordern,

3. auf einer Baustelle mit mehr als 50 dort beschäftigten
Versicherten

vorhanden ist. Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer
zur Erbringung einer Bauleistung aus einem von ihm über-
nommenen Auftrag Arbeiten an andere Unternehmer verge-
ben hat und insgesamt mehr als 50 Versicherte gleichzeitig
tätig werden.



Unternehmenseinheit. Von einem Hauptbetrieb entfernt liegende
Betriebseinheiten sind diesem nicht zuzurechnen, wenn eine zeitnahe
Versorgung im Sanitätsraum nicht gewährleistet ist. 

Für die dem Hauptbetrieb nicht zuzurechnenden Betriebsstätten ist
eine eigene Bewertung vorzunehmen. Das gilt nicht nur für auf Dauer
bestehende Einheiten, sondern auch für vorübergehend eingerichtete
Arbeitsstätten, z. B. Baustellen. 

Art, Schwere und Zahl der Unfälle

Bei der Art, Schwere und Zahl der Unfälle ist jeweils von den zu erwar-
tenden Unfall- und Gesundheitsgefahren auszugehen. Das zurücklie-
gende Unfallgeschehen kann wichtige Hinweise für die Beurteilung
dieser Gefahren geben. 

Unter der Art der Unfälle sind z. B. Vergiftungen, Verbrennungen und
auch Verletzungen durch mechanische Einwirkungen zu verstehen.
Diese Unfälle stellen unter Umständen vielfach erhöhte Anforderungen
an Einrichtungen und Sachmittel. 

Die Schwere eines eingetretenen Gesundheitsschadens ist insbesonde-
re danach zu beurteilen, ob z. B. infolge von Verletzungen eine um-
fangreiche Versorgung notwendig ist oder bleibende Gesundheits-
schäden zu erwarten sind. 

Mit der Zahl der Unfälle ist die absolute Zahl der Fälle innerhalb eines
Zeitraumes gemeint, die eine Betreuung und Versorgung im Rahmen
der Erste-Hilfe-Leistung in einem Sanitätsraum erforderlich macht. 

Gestaltung und Ausstattung der Sanitätsräume

Hinweise zu der Ausstattung und der baulichen Anforderung
von Sanitätsräumen und vergleichbaren Einrichtungen ent-
hält Anhang 2 der BG-Information „Erste Hilfe im Betrieb“ 
(BGI 509). 
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4.8 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

4.8.1

Sonstige Betriebe sind z. B. Produktions- oder Handwerksbetriebe. Zu
den anwesenden Versicherten zählen alle an einer Betriebsstätte
gleichzeitig beschäftigten Personen. Typische Betriebsstätten sind
Arbeitsräume, Baustellen oder Betriebsteile. Die erforderliche Anzahl
an Ersthelfern im Betrieb muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Dabei
ist der Abwesenheit von Ersthelfern, z. B. durch Urlaub, Krankheit,
Schichtdienst, Rechnung zu tragen. Die Ersthelfer sind unter Berück-
sichtigung der Art der Gefahren, der Struktur und der Ausdehnung des
Betriebes so zu platzieren, dass bei einem Unfall ein Ersthelfer in der
Nähe ist. 

Ersthelfer aus fremden Unternehmen 

Da nicht festgelegt ist, dass die im Unternehmen beschäftigten Ver-
sicherten die Ersthelfer stellen müssen, kann diese Aufgabe auch ande-
ren anwesenden Personen übertragen werden. Werden mehrere
Unternehmer in einer Betriebsstätte oder auf Baustellen tätig, können
sie sich wegen des Einsatzes der Ersthelfer absprechen. Wird in einem
Fremdbetrieb gearbeitet, kann in Absprache mit diesem auf die Erste-
Hilfe-Organisation dieses Betriebes zurückgegriffen werden. 

Abweichen von der festgelegten Zahl 

Das Einvernehmen, von der Zahl der Ersthelfer abzuweichen, wird in
Abstimmung mit der zuständigen Berufsgenossenschaft hergestellt.
Das bedeutet aber keine förmliche Ausnahmegenehmigung im Sinne
des § 14 Abs. 1 der Vorschrift. Von der vorgeschriebenen Zahl der
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§ 26
Zahl und Ausbildung der Ersthelfer 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für die Erste-
Hilfe-Leistung Ersthelfer mindestens in folgender Zahl zur
Verfügung stehen:

1. bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein
Ersthelfer,

2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %,

b) in sonstigen Betrieben 10 %.

Von der Zahl der Ersthelfer nach Nummer 2 kann im Ein-
vernehmen mit der Berufsgenossenschaft unter Berücksich-
tigung der Organisation des betrieblichen Rettungswesens
und der Gefährdung abgewichen werden. 



Ersthelfer kann nur dann abgewichen werden, wenn das betriebliche
Rettungswesen hinsichtlich personeller, materieller oder organisatori-
scher Mindestmaßnahmen über die Anforderungen der Vorschrift hin-
ausgeht. Neben einem gut durchorganisierten betrieblichen Rettungs-
wesen ist für die Herabsetzung der Zahl der Ersthelfer ein geringeres
Gefährdungspotential Voraussetzung. 

4.8.2

Erste-Hilfe-Lehrgang 

Die Ausbildung zum Ersthelfer erfolgt in einem acht Doppelstunden
umfassenden Erste-Hilfe-Lehrgang. Auch Angehörige von Berufsgrup-
pen, bei denen die Erste-Hilfe-Ausbildung Bestandteil der Ausbildung
ist, können ohne zusätzliche Ausbildung als Ersthelfer im Betrieb einge-
setzt werden, wenn die Erste-Hilfe-Ausbildung von einer ermächtigten
Stelle durchgeführt wurde. Die Unterweisung in lebensrettenden
Sofortmaßnahmen für Führerscheinbewerber nach § 19 Abs. 1 Fahr-
erlaubnis-Verordnung (FeV) reicht als Erste-Hilfe-Ausbildung nicht aus. 

Ermächtigte Ausbildungsstellen 

Die Erste-Hilfe-Ausbildung darf nur bei einer von der Berufsgenossen-
schaft für die Ausbildung zur Ersten Hilfe ermächtigten Stelle durchge-
führt werden. Die Voraussetzungen für die Ermächtigung sind in
Anlage 3 zu § 26 Abs. 2 der Vorschrift geregelt und in dem 
BG-Grundsatz „Ermächtigung von Stellen für die Aus- und Fortbildung
in der Ersten Hilfe“ (BGG 948) näher erläutert. Die Berufsgenossen-
schaften haben die Berufsgenossenschaft der keramischen und Glas-
Industrie mit der Durchführung des Ermächtigungsverfahrens beauf-
tragt. Aktuelle Listen der ermächtigten Stellen können bei den
Berufsgenossenschaften bzw. im Internet abgerufen werden
(www.hvbg.de/erstehilfe). 

4.8.3

Die Erste-Hilfe-Fortbildung erfolgt durch Teilnahme an einem vier
Doppelstunden umfassenden Erste-Hilfe-Training. 
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(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer
in der Regel in Zeitabständen von zwei Jahren fortgebildet
werden. Für die Fortbildung gilt Absatz 2 entsprechend.

(2) Der Unternehmer darf als Ersthelfer nur Personen einset-
zen, die bei einer von der Berufsgenossenschaft für die Aus-
bildung zur Ersten Hilfe ermächtigten Stelle ausgebildet wor-
den sind. Die Voraussetzungen für die Ermächtigung sind in
der Anlage 3 zu dieser Unfallverhütungsvorschrift geregelt.



Die Erste-Hilfe-Fortbildung kann auch innerhalb des zweijährigen
Rhythmus in mehrere Abschnitte unterteilt werden. Dabei müssen die
einzelnen Abschnitte in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen und
mindestens das gleiche Ergebnis wie die alle zwei Jahre stattfindende
Fortbildung erreichen. 

Nach Überschreiten der Zweijahresfrist wird in der Regel eine erneute
Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Lehrgang notwendig. 

Die Fortbildung muss - wie die Erste-Hilfe-Ausbildung - bei einer von
der Berufsgenossenschaft ermächtigten Stelle durchgeführt werden. 

4.8.4

Unfälle, z. B. beim Umgang mit bestimmten Gefahrstoffen oder ionisie-
render Strahlung, können besondere Maßnahmen der Ersten Hilfe
erfordern, die nicht Gegenstand der allgemeinen Erste-Hilfe-Aus- und
Fortbildung darstellen. In diesen Fällen ist eine zusätzliche Erste-Hilfe-
Weiterbildung erforderlich, die z. B. vom Betriebsarzt durchgeführt
oder koordiniert werden kann. 
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(4) Ist nach Art des Betriebes, insbesondere auf Grund des
Umganges mit Gefahrstoffen, damit zu rechnen, dass bei
Unfällen Maßnahmen erforderlich werden, die nicht
Gegenstand der allgemeinen Ausbildung zum Ersthelfer
gemäß Absatz 2 sind, hat der Unternehmer für die erforder-
liche zusätzliche Aus- und Fortbildung zu sorgen.



4.9 Zahl und Ausbildung der Betriebssanitäter 

4.9.1

Voraussetzungen 

Die Zahl der anwesenden Versicherten bezieht sich auf die Betriebs-
stätte als örtlich abgegrenzte, nach Aufgabenbereich und Organisation
eigenständige, wenn auch nicht rechtlich selbstständige Unternehmens-
einheit. Einem Hauptbetrieb benachbart liegende Betriebseinheiten sind
diesem zuzurechnen, wenn eine zeitnahe Versorgung durch Betriebs-
sanitäter gewährleistet ist. Im Außendienst tätige Personen sind bei der
Zahl der anwesenden Versicherten nicht mit einzubeziehen. 

Für die dem Hauptbetrieb nicht zuzurechnenden Betriebsstätten ist
eine eigene Bewertung vorzunehmen. Dies gilt nicht nur für auf Dauer
bestehende Einheiten, sondern auch für vorübergehend eingerichtete
Arbeitsstätten, z. B. Baustellen. 

Bei der Feststellung der Zahl der Versicherten kommt es nicht auf die
Betriebsart, insbesondere nicht darauf an, ob z. B. nur ein Teil der
Belegschaft in der Produktion tätig ist und ein anderer Teil zur kaufmän-
nischen Verwaltung zählt. 

Bei der Bemessung der Zahl der Betriebssanitäter hat der Unternehmer
deren Krankheits- und Urlaubszeiten zu berücksichtigen. Die Not-
wendigkeit eines Betriebssanitäters ist bereits bei der Planung von
Betrieben bzw. Bauvorhaben oder bei vorgesehenen Betriebserweite-
rungen zu prüfen. 

67

BGR A1  Grundsätze der Prävention 

§ 27
Zahl und Ausbildung der Betriebssanitäter 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass mindestens
ein Betriebssanitäter zur Verfügung steht, wenn

1. in einer Betriebsstätte mehr als 1500 Versicherte
anwesend sind,

2. in einer Betriebsstätte 1500 oder weniger, aber mehr
als 250 Versicherte anwesend sind und Art, Schwere
und Zahl der Unfälle den Einsatz von Sanitätspersonal
erfordern,

3. auf einer Baustelle mehr als 100 Versicherte anwe-
send sind. 

Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer zur Erbringung
einer Bauleistung aus einem von ihm übernommenen
Auftrag Arbeiten an andere Unternehmer vergibt und insge-
samt mehr als 100 Versicherte gleichzeitig tätig werden.



Art, Zahl und Schwere der Unfälle 

Bei der Art, Schwere und Zahl der Unfälle ist jeweils von den zu erwar-
tenden Unfall- und Gesundheitsgefahren auszugehen. Diese Gefahren
lassen sich aus dem zurückliegenden Unfallgeschehen abschätzen. 

Unter der Art der Unfälle sind z. B. Vergiftungen, Verätzungen,
Verbrennungen und auch Verletzungen durch Einwirken elektrischen
Stroms zu verstehen. Diese Unfälle stellen vielfach erhöhte
Anforderungen an den Helfer. In diesen Fällen ist es notwendig, dass
der Betriebssanitäter frühestmöglich tätig wird. 

Die Schwere eines Unfalls ist nach Art und Umfang des eingetretenen
Körperschadens, insbesondere danach zu beurteilen, ob infolge
Störung einer lebenswichtigen Körperfunktion, wie Atmung und
Kreislauf, Lebensgefahr besteht. 

Mit der Zahl der Unfälle ist die absolute Zahl der Fälle innerhalb eines
Zeitraumes gemeint, die eine Betreuung und Versorgung im Rahmen
der Erste-Hilfe-Leistung erforderlich macht. Bei seinen Überlegungen
hat der Unternehmer unter Umständen auch die Möglichkeit eines
Notfalles mit einer größeren Zahl von Verletzten oder Vergifteten in
Betracht zu ziehen. 

Besondere Verhältnisse 

Da die Vorschrift nur Mindestanforderungen stellt, können besondere
Verhältnisse es erforderlich machen, bereits bei einer geringeren
Anzahl von Versicherten einen Betriebssanitäter zur Verfügung zu stel-
len. Besondere Verhältnisse liegen immer dann vor, wenn an eine Erste
Hilfe oder Rettung Anforderungen gestellt werden, die der Ersthelfer
nicht oder nicht allein erfüllen kann und, z. B. betriebsfremde
Rettungseinheiten, nicht schnell genug an den Notfallort geleitet wer-
den können. Diese Frage ist vor allem dann zu prüfen, wenn der
Notfallort nach Art und Lage schwer zugänglich ist, z. B. bei entlege-
nen Betrieben. 

4.9.2
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(2) In Betrieben nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 kann im
Einvernehmen mit der Berufsgenossenschaft von Betriebs-
sanitätern abgesehen werden, sofern nicht nach Art,
Schwere und Zahl der Unfälle ihr Einsatz erforderlich ist. 
Auf Baustellen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 kann im Ein-
vernehmen mit der Berufsgenossenschaft unter Berücksichti-
gung der Erreichbarkeit des Unfallortes und der Anbindung
an den öffentlichen Rettungsdienst von Betriebssanitätern
abgesehen werden.



Das Einvernehmen der Berufsgenossenschaft zum Verzicht auf
Betriebssanitäter auf Baustellen ist nur im Einzelfall, d.h. auf eine ein-
zelne Baustelle bezogen, möglich. 

4.9.3

Die Anforderungskriterien an geeignete Stellen für die Betriebssani-
täterausbildung sind in dem BG-Grundsatz „Aus- und Fortbildung für
den betrieblichen Sanitätsdienst“ (BGG 949) erläutert. Die gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften haben die Berufsgenossenschaft 
der keramischen und Glas-Industrie mit der Durchführung der
Feststellung der Eignung beauftragt. Aktuelle Listen der geeigneten
Stellen können bei den Berufsgenossenschaften bzw. im Internet
(www.hvbg.de/erstehilfe) abgerufen werden. 

4.9.4

Die Grundausbildung umfasst 63 Unterrichtseinheiten und der
Aufbaulehrgang 32 Unterrichtseinheiten. 

Abweichende Qualifikation für Betriebssanitäter-Grundaus-
bildung 

An die Stelle der Grundausbildung können insbesondere folgende
Qualifikationen treten: 

– Examinierte Krankenpflegekräfte mit dreijähriger Ausbildung, 

– Rettungsassistenten, 

– Rettungssanitäter 

sowie 
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(4) Der Unternehmer darf als Betriebssanitäter nur Personen
einsetzen, die

1. an einer Grundausbildung

und

2. an dem Aufbaulehrgang für den betrieblichen Sani-
tätsdienst teilgenommen haben.

Als Grundausbildung gilt auch eine mindestens gleichwer-
tige Ausbildung oder eine die Sanitätsaufgaben einschlies-
sende Berufsausbildung.

(3) Der Unternehmer darf als Betriebssanitäter nur Personen
einsetzen, die von Stellen ausgebildet worden sind, welche
von der Berufsgenossenschaft in personeller, sachlicher und
organisatorischer Hinsicht als geeignet beurteilt werden.



– Sanitätspersonal der Bundeswehr mit sanitätsdienstlicher Fach-
ausbildung. 

Die Grundausbildung sowie die vorstehend gleichgestellten Ausbil-
dungen reichen für den Einsatz als Betriebssanitäter allein nicht aus.
Hinzukommen muss die Teilnahme am Aufbaulehrgang für den be-
trieblichen Sanitätsdienst. Im Aufbaulehrgang wird der Betriebssani-
täter mit betriebsbezogenen und berufsgenossenschaftlichen Auf-
gaben vertraut gemacht. 

Heilgehilfen des Bergbaus 

Heilgehilfen nach den Bergverordnungen der Länder sind den Be-
triebssanitätern gleichgestellt. 

4.9.5

Die Fortbildung umfasst 16 Unterrichtseinheiten innerhalb von drei
Jahren und kann in mehrere Abschnitte unterteilt werden. 

4.10 Unterstützungspflichten der Versicherten

4.10.1

Soweit sich im Unternehmen nicht genügend Versicherte freiwillig mel-
den, kann der Unternehmer von seinem Recht Gebrauch machen, ein-
zelne Mitarbeiter auszuwählen. 

Insbesondere eine Ausbildung während der üblichen Arbeitszeiten
kann motivierend auf die Bereitschaft zur Aus- und Fortbildung der
Versicherten wirken. 

Die Pflicht, sich als Ersthelfer zur Verfügung zu stellen entfällt z. B. bei
körperlicher Behinderung oder psychischen Krankheiten. 

70

BGR A1  Grundsätze der Prävention

§ 28
Unterstützungspflichten der Versicherten 

(1) Im Rahmen ihrer Unterstützungspflichten nach § 15 Abs.1
haben sich Versicherte zum Ersthelfer ausbilden und in der
Regel in Zeitabständen von zwei Jahren fortbilden zu lassen.
Sie haben sich nach der Ausbildung für Erste-Hilfe-Leistungen
zur Verfügung zu stellen. Die Versicherten brauchen den
Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 nicht nachzukom-
men, soweit persönliche Gründe entgegenstehen.

(6) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die
Betriebssanitäter regelmäßig innerhalb von drei Jahren fort-
gebildet werden. Für die Fortbildung gilt Absatz 3 entspre-
chend.



Unterläuft dem Ersthelfer ein Fehler, obwohl er im Rahmen seines
Wissens und Könnens gehandelt hat, so kann er dafür strafrechtlich
nicht zur Verantwortung gezogen werden. Andererseits kann die unter-
lassene Hilfeleistung – auch aus Angst vor falschem Handeln – straf-
rechtlich verfolgt werden. 

Nähere Hinweise enthält die BG-Information „Erste Hilfe im
Betrieb“ (BGI 509). 

4.10.2

Durch die Pflicht der Versicherten, jeden Arbeitsunfall dem Unter-
nehmer zu melden, soll sichergestellt werden, dass die notwendigen
Maßnahmen der Heilbehandlung eingeleitet werden können. 

D. Persönliche Schutzausrüstungen 

4.11 Bereitstellung 

4.11.1

Eignung und Auswahl 

Geeignete persönliche Schutzausrüstungen entsprechen dem Stand
der Technik und begrenzen die ermittelten Gefährdungen auf ein 
möglichst geringes Restrisiko. Hierzu gehören auch persönliche
Schutzausrüstungen, die für Berufssportler, Trainer und Übungsleiter
für die sichere Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich sind. Weitere
Eignungskriterien für persönliche Schutzausrüstungen sind in Abhän-
gigkeit von der Arbeitsaufgabe auch ergonomische Aspekte, z. B.
Passform und Gewicht, Handhabbarkeit, Justierbarkeit.

§ 29
Bereitstellung 

(1) Der Unternehmer hat gemäß § 2 der PSA-Benutzungsver-
ordnung den Versicherten geeignete persönliche Schutzaus-
rüstungen bereitzustellen; vor der Bereitstellung hat er die
Versicherten anzuhören.

Vierter Abschnitt
Persönliche Schutzausrüstungen 
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(2) Versicherte haben unverzüglich jeden Unfall der zustän-
digen betrieblichen Stelle zu melden; sind sie hierzu nicht im
Stande, liegt die Meldepflicht bei dem Betriebsangehörigen,
der von dem Unfall zuerst erfährt.



Spezielle Hinweise zur Auswahl und Benutzung der einzelnen
persönlichen Schutzausrüstungen finden sich in den jeweiligen
BG-Regeln zur Benutzung von persönlichen Schutzausrüstun-
gen (BGR 189 bis 201). 

Anhörung

Der Unternehmer hat – unbeschadet der nach staatlichem Recht be-
stehenden Anhörungspflichten gegenüber Mitarbeitervertretungen
und Beschäftigten – die Versicherten zur Bereitstellung und Benutzung
persönlicher Schutzausrüstungen anzuhören. Die Akzeptanz von per-
sönlichen Schutzausrüstungen durch die Versicherten ist ein wich-
tiger Aspekt für die Tragebereitschaft und gibt z. B. Aufschluss über 
individuelle körperliche Voraussetzungen, persönliche Unverträglich-
keiten oder Umgebungsbedingungen und Einsatzmöglichkeiten am
Arbeitsplatz. 

Hinsichtlich der Eignung von Versicherten für die Benutzung
persönlicher Schutzausrüstung siehe Abschnitt 2.6 und ein-
schlägige BG-Regeln zur Benutzung von persönlichen Schutz-
ausrüstungen (BGR 189 bis 201). 

4.11.2

Zurverfügungstellung

Zur Verfügung stellen bedeutet, dass persönliche Schutzausrüstungen
am Einsatzort funktionsbereit vorhanden sind. Dabei ist zu beachten,
dass nur solche persönlichen Schutzausrüstungen zur Verfügung
gestellt werden dürfen, für die Konformitätserklärungen vorliegen und
die durch die CE-Kennzeichnung kenntlich gemacht sind; sofern es auf
den persönlichen Schutzausrüstungen nicht möglich ist, befindet sich
die CE-Kennzeichnung ggf. auf der kleinsten Verpackungseinheit. Mit
der vorhandenen CE-Kennzeichnung ist die Forderung des § 2 Abs. 1
Nr. 1 der PSA-Benutzungsverordnung erfüllt; weiterhin wird eine Übe-
reinstimmung mit den einschlägigen Sicherheitsanforderungen
europäischer Richtlinien zum Ausdruck gebracht. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die persön-
lichen Schutzausrüstungen den Versicherten in ausreichen-
der Anzahl zur persönlichen Verwendung für die Tätigkeit
am Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden. Für die
bereitgestellten persönlichen Schutzausrüstungen müssen
EG-Konformitätserklärungen vorliegen. Satz 2 gilt nicht für
Hautschutzmittel und nicht für persönliche Schutzausrüstun-
gen, die vor dem 1. Juli 1995 erworben wurden, sofern sie
den vor dem 1. Juli 1992 geltenden Vorschriften entsprechen.
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Ausreichende Anzahl

Zur Feststellung der erforderlichen Anzahl von persönlichen
Schutzausrüstungen sind unter Zugrundelegung der Arbeitsaufgabe
die Gefährdungen und die Anzahl der betroffenen Versicherten zu
ermitteln. Ferner ist sicherzustellen, dass alle Versicherten während der
gesamten Zeit der Einwirkung durch persönliche Schutzausrüstungen
geschützt sind. Dies kann bedeuten, dass gegebenenfalls mehrere
Paare Chemikalienschutzhandschuhe für einen Versicherten für die
Dauer einer Arbeitsschicht erforderlich werden können. Insbesondere
aus Gründen der Hygiene und der Ergonomie müssen für jeden
Versicherten ihm zugeordnete persönliche Schutzausrüstungen zur
Verfügung stehen. 

Erfordern die Umstände eine Benutzung durch verschiedene
Versicherte, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass Gesundheits-
gefahren oder hygienische Probleme nicht auftreten. 

4.12 Benutzung

4.12.1

Tragezeitbegrenzungen sind zeitliche Begrenzungen bei der Be-
nutzung von persönlichen Schutzausrüstungen, die den Benutzer vor
Überbeanspruchung schützen sollen. Sie sind insbesondere beim
Benutzen von Schutzkleidung oder Atemschutz von Bedeutung. 

Hinweise zu Tragezeitbegrenzungen sind beispielsweise in der
BG-Regel „Benutzung von Atemschutzgeräten“ (BGR 190) ent-
halten. 

Gebrauchsdauer ist die Zeitspanne, in der die Funktionstüchtigkeit
(Schutzwirkung) von persönlichen Schutzausrüstungen erhalten bleibt.
Sie wird durch verschiedene Einflüsse bestimmt, z. B. durch
Lagerzeiten, Lagerbedingungen, Witterungseinflüsse, Pflegezustand
oder Art des Einsatzes und dessen Bedingungen. Hinweise zur Ge-
brauchsdauer sind in der Benutzerinformation enthalten. 

§ 30
Benutzung 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass persönliche
Schutzausrüstungen entsprechend bestehender Tragezeitbe-
grenzungen und Gebrauchsdauern bestimmungsgemäß
benutzt werden.
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4.12.2

Vor jeder Benutzung sind persönliche Schutzausrüstungen vom
Versicherten auf augenscheinliche Mängel hin zu prüfen (Sicht-/Funk-
tionsprüfung). Sofern dieser vermutet, dass kein ordnungsgemäßer
Zustand der persönlichen Schutzausrüstungen vorliegt, so hat er dieses
dem Unternehmer bzw. seinem Beauftragten unverzüglich zu melden. 

4.13 Besondere Unterweisungen

Bei den hier in Betracht kommenden persönlichen Schutzausrüstungen,
z. B. Atemschutzgeräten sowie persönlichen Schutzausrüstungen
gegen Absturz oder Chemikalien, muss davon ausgegangen werden,
dass der Benutzer die Gefahr und die damit in Verbindung stehenden
unmittelbaren Wirkungen nicht rechtzeitig erkennen kann, dies gilt
gegebenenfalls auch für persönliche Schutzausrüstungen gegen
Ertrinken. 

Die Benutzungsinformation enthält die wesentlichen Herstellerinfor-
mationen. Sie dient unter anderem als Grundlage für die Erstellung der
Betriebsanweisung und muss hinsichtlich Form und Sprache für die
Benutzer verständlich abgefasst sein. 

Unterweisungen mit Übungen sind vor der ersten Benutzung und
anschließend nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich durchzu-
führen. Ziel der Übungen ist neben einer sicheren Benutzung der per-
sönlichen Schutzausrüstungen im Rahmen der jeweiligen Arbeitsauf-
gaben auch das richtige Verhalten in kritischen Situationen. 

Hinweis zu §§ 32 bis 35 der Vorschrift: Zu diesen Bestimmungen
werden hier keine erläuternden Hinweise gegeben.

§ 31
Besondere Unterweisungen 

Für persönliche Schutzausrüstungen, die gegen tödliche
Gefahren oder bleibende Gesundheitsschäden schützen 
sollen, hat der Unternehmer die nach § 3 Abs. 2 der PSA-
Benutzungsverordnung bereitzuhaltende Benutzungsinfor-
mation den Versicherten im Rahmen von Unterweisungen mit
Übungen zu vermitteln.

(2) Die Versicherten haben die persönlichen Schutzausrüs-
tungen bestimmungsgemäß zu benutzen, regelmäßig auf
ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen und festgestellte
Mängel dem Unternehmer unverzüglich zu melden.
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5 Glossar 
Im Sinne dieser BG-Regel werden folgende Begriffe verwendet: 

1. Alleinarbeit liegt vor, wenn eine Person allein, außerhalb von 
Ruf- und Sichtweite zu anderen Personen, Arbeiten ausführt. 

2. Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder
Anlagen, die bei der Arbeit benutzt werden. 

3. Arbeitsablauf bezeichnet die räumliche und zeitliche Abfolge
des Zusammenwirkens von Mensch, Arbeitsmittel, Material,
Energie und Informationen an einem bestimmten Arbeitsplatz. 

4. Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer ver-
sicherten Tätigkeit. Unfälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf
den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheits-
schaden oder zum Tod führen. 

5. Arbeitsverfahren ist die Gesamtheit der Tätigkeiten von Ver-
sicherten zur Erzielung eines bestimmten Arbeitsergebnisses. 

6. Aufsichtführende Person ist eine zuverlässige, mit der Arbeit 
vertraute und auch weisungsbefugte Person. Diese beaufsichtigt
und überwacht die arbeitssichere Durchführung der Arbeiten.
Hierfür muss sie ausreichende fachliche Kenntnisse besitzen. 

7. Aufsichtspersonen sind die von den Berufsgenossenschaften
beschäftigten Personen, die die Durchführung der Maßnahmen
zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren sowie zur Sicherstellung einer
wirksamen Ersten Hilfe in den Betrieben überwachen und die
Versicherten und Unternehmer in allen Fragen des Arbeitsschutzes
beraten. 

8. Besondere Gefahr ist gleichzusetzen mit dem Begriff „unmittel-
bar erhebliche Gefahr“. Beide Begriffe bezeichnen eine Sach-
lage, bei der der Eintritt eines Schadens ohne zusätzliche Schutz-
maßnahmen sehr wahrscheinlich ist oder sein Eintritt nicht mehr
abgewendet werden kann und der Schaden nach Art oder
Umfang besonders schwer ist. 

9. Berufskrankheiten sind die Krankheiten, die ein Versicherter 
in Folge seiner Tätigkeit erleidet und die der Gesetzgeber als
Berufskrankheit in einer staatlichen Verordnung (Berufskrank-
heiten-Verordnung) benannt hat. 

10. Das Berufsgenossenschaftliche Regelwerk umfasst Berufsge-
nossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit (BG-Regeln), Berufsgenossenschaftliche Informationen 
(BG-Informationen) und Berufsgenossenschaftliche Grundsätze
(BG-Grundsätze). 
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� BG-Regeln (BGR) dienen einerseits dazu, bestimmte staat-
liche Arbeitsschutzvorschriften oder Unfallverhütungsvorschrif-
ten zu konkretisieren oder zu erläutern; andererseits können
sie im Einzelnen auch Schutzzielangaben enthalten, die zur
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
erforderlich sind. 

� BG-Informationen (BGI) enthalten Hinweise und Empfehlun-
gen, die die praktische Anwendung von Regelungen zu einem
bestimmten Sachgebiet oder Sachverhalt erleichtern sollen. 

� BG-Grundsätze (BGG) sind Maßstäbe in bestimmten Ver-
fahrensfragen, z. B. hinsichtlich der Durchführung von
Prüfungen. 

11. Durchgangsarzt (D-Arzt) D-Ärzte sind niedergelassene oder
an einem Krankenhaus tätige Ärzte für Chirurgie oder Ortho-
pädie mit besonderer Erfahrung in der unfallmedizinischen Be-
handlung. Sie werden von den Berufsgenossenschaften bestellt. 

12. Einrichtungen sind insbesondere Gebäude oder Gebäudeteile
und die für deren Betrieb notwendige Gebäudetechnik sowie die
darin zu installierenden bzw. installierten Arbeitsmittel und
Anlagen. 

13. Fremdunternehmen ist ein Unternehmen, das auf einer
Betriebsstätte tätig wird, für die ein anderer Unternehmer verant-
wortlich ist. Fremdunternehmer können auch Subunternehmer sein. 

14. Gefährdungsbeurteilung ist ein Prozess zur Ermittlung von
Gefährdungen und zur Bewertung der damit verbundenen Risiken. 

15. Gefährliche Arbeiten sind solche, bei denen eine erhöhte Ge-
fährdung aus dem Arbeitsverfahren, der Art der Tätigkeit, den ver-
wendeten Stoffen oder aus der Umgebung gegeben ist, weil keine
ausreichenden Schutzmaßnahmen durchgeführt werden können. 

16. Gegenseitige Gefährdungen liegen vor, wenn sich die
Tätigkeiten eines Versicherten auf einen Beschäftigten eines ande-
ren Unternehmers so auswirken, dass die Möglichkeit eines
Unfalls oder eines Gesundheitsschadens besteht. 

17. Schutzvorrichtungen sind Sicherheitsbauteile, die zur Abwehr
von Gefahren an Maschinen, Arbeitsmitteln und baulichen Ein-
richtungen angebracht sind. Dabei wird zwischen trennenden,
fangenden, ortsbindenden und abweisenden Schutzvorrichtungen
sowie Schutzvorrichtungen mit Annäherungsfunktion unterschie-
den. 

18. Schutzsysteme sind Kombinationen von Schutzvorrichtungen, die
mechanisch, elektrisch, elektronisch oder mittels programmier-
barer elektronischer Einrichtungen gekoppelt sind.
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19. Sozialgesetzbuch VII (SGB VII), im Siebten Buch Sozialge-
setzbuch sind unter anderem die Aufgaben der Unfallversiche-
rung, des gesamten Präventionsbereiches sowie Leistungen nach
Eintritt eines Versicherungsfalles festgelegt. 

20. Pflichtenübertragung ist die Übertragung von Aufgaben,
Pflichten und Verantwortlichkeiten des Unternehmers aus dem
Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

21. Unfallverhütungsvorschriften (BG-Vorschriften) werden nach 
§ 15 SGB VII als Satzungsrecht erlassen und sind für Unternehmer
und Versicherte rechtsverbindlich. 

22. Unmittelbar erhebliche Gefahr siehe „Besondere Gefahr“ 
23. Unternehmer ist nach § 136 SGB VII derjenige, dem das

Ergebnis des Unternehmens unmittelbar zum Vor- oder Nachteil
gereicht. Hierzu zählen insbesondere natürliche Personen, die
Aktiengesellschaft, die GmbH, die offene Handelsgesellschaft,
die Kommanditgesellschaft, der eingetragene Verein, Bund,
Länder und Gemeinden sowie Stiftungen und Anstalten des öffent-
lichen Rechts. Für Einrichtungen, mit ehrenamtlich Tätigen,
Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschule ist der
Sachkostenträger Unternehmer. 

24. Unterweisung ist die auf den konkreten Arbeitsplatz oder
Aufgabenbereich ausgerichtete Erläuterung und Anweisung des
Unternehmers für ein sicherheitsgerechtes Verhalten der
Versicherten, die durch praktische Übungen ergänzt werden kann. 

25. Versicherte sind alle Personen, die nach den §§ 2ff. SGB VII den
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung genießen. Es handelt
sich in der Regel um Personen, die in einem inländischen
Unternehmen als Arbeitnehmer beschäftigt werden. Versicherte
können auch Personen sein, die keine Beschäftigten im Sinne des
staatlichen Arbeitsschutzrechts sind, z. B. 
– selbstständig, unentgeltlich oder insbesondere ehrenamtlich, 

z. B. bei der freiwilligen Feuerwehr, im Gesundheitsdienst oder
in der Wohlfahrtspflege Tätige, z. B. beim Roten Kreuz,
Malteser Hilfsdienst, bei der Johanniter Unfallhilfe, beim
Arbeitersamariterbund, 

– Ersthelfer bei Unfällen, 
– Kinder, Schüler und Studierende während des Besuchs der

jeweiligen Einrichtung, z. B. Kindergärten, Schulen,
Tageseinrichtungen, § 2 SGB VII führt die besonderen versicher-
ten Personengruppen im Einzelnen auf.

– alle Unternehmer, die freiwillig oder Kraft Satzung versichert
sind. 
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Anhang 1 
Auszüge aus den zitierten Vorschriften 

§ 20
Zahl der Sicherheitsbeauftragten

(1) Die Zahl der Sicherheitsbeauftragten eines Unternehmens beträgt bei
21 bis 50 Beschäftigten mindestens einen, je angefangene weitere 100 Beschäf-
tigte einen weiteren Sicherheitsbeauftragten. Befinden sich im Unternehmen,
Betriebe oder Betriebsteile mit mehr als 20 Beschäftigten, dann gilt die Staf-
felung in Satz 1 für jeden einzelnen Betrieb oder Betriebsteil.
Die Berufsgenossenschaft kann im Einzelfall bei besonderen betrieblichen Ver-
hältnissen eine abweichende Zahl Sicherheitsbeauftragter festsetzen.

§ 2
Bestellung

(1) Der Unternehmer hat Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
zur Wahrnehmung der in den §§ 3 und 6 des Arbeitssicherheitsgesetzes be-
zeichneten Aufgaben schriftlich nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim-
mungen zu bestellen. 

(2) Bei Betrieben mit bis zu 10 Beschäftigten richtet sich der Umfang der
betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung nach Anlage 1. 

(3) Bei Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten gelten die Mindestein-
satzzeiten nach Anlage 2. 

(4) Bei der Berechnung der Zahl der Beschäftigten sind jährliche Durch-
schnittszahlen zugrunde zu legen; bei der Berechnung des Schwellenwertes in
den Absätzen 2 und 3 findet die Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 4 des Arbeits-
schutzgesetzes entsprechende Anwendung. 

(5) Die Berufsgenossenschaft kann im Einzelfall im Einvernehmen mit der
nach § 12 Arbeitssicherheitsgesetz zuständigen Behörde Abweichungen von
den Absätzen 2, 3 und 4 zulassen, soweit im Betrieb die Unfall- und Gesund-
heitsgefahren unterdurchschnittlich gering sind und die abweichende Festsetzung
mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. In gleicher Weise kann eine
Erhöhung der Mindesteinsatzzeiten nach Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 2
festgesetzt werden, soweit die Unfall- und Gesundheitsgefahren überdurchschnitt-
lich hoch sind. Als Vergleichmaßstab dienen Betriebe der gleichen Art. 

Unfallverhütungsvorschrift
„Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“

(BGV A 2)

Unfallverhütungsvorschrift
„Grundsätze der Prävention“ (BGV A1)
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Unfallverhütungsvorschrift „Krane“ (BGV D6) 

§ 30
Pflichten des Kranführers 

(6) Der Kranführer hat dafür zu sorgen, dass 
1. dem Wind ausgesetzte Krane nicht über die vom Kranhersteller fest-

gelegten Grenzen hinaus betrieben werden sowie rechtzeitig späte-
stens bei Erreichen der für den Kran kritischen Windgeschwindigkeit
und bei Arbeitsschluss durch die Windsicherung festgelegt werden, 

2. bei Turmdrehkranen und bei Auslegerkranen, bei denen aus
Gründen der Standsicherheit der Ausleger sich in den Wind drehen
muss, vor dem Verlassen des Steuerstandes Lasten, Anschlag- oder
Lastaufnahmemittel ausgehängt und der Lasthaken hochgezogen,
die Drehwerksbremse gelöst, bei Katzauslegern die Katze in
Ruhestellung und bei Nadelauslegern der Ausleger in die weiteste
Stellung gebracht wird. Besteht die Gefahr, dass der Ausleger vom
Wind gegen Hindernisse getrieben wird, so hat der Kranführer die
Maßnahmen durchzuführen, die vom Unternehmer jeweils festgelegt
worden sind. 

§ 2
Versicherung kraft Gesetzes 

(1) Kraft Gesetzes sind versichert 
8. a) Kinder während des Besuchs von Tageseinrichtungen, deren

Träger für den Betrieb der Einrichtungen der Erlaubnis nach § 45
des Achten Buches oder einer Erlaubnis aufgrund einer entspre-
chenden landesrechtlichen Regelung bedürfen, 

b) Schüler während des Besuchs von allgemein- oder berufsbilden-
den Schulen und während der Teilnahme an unmittelbar vor oder
nach dem Unterricht von der Schule oder im Zusammenwirken mit
ihr durchgeführten Betreuungsmaßnahmen, 

c) Studierende während der Aus- und Fortbildung an Hochschulen, 

Unfallverhütungsvorschrift
„Krane“ (BGV D6)
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§ 15
Unfallverhütungsvorschriften 

(1) Die Unfallversicherungsträger erlassen als autonomes Recht Unfall-
verhütungsvorschriften über

1. Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen, welche die
Unternehmer zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu treffen haben, sowie
die Form der Übertragung dieser Aufgaben auf andere Personen, 

2. das Verhalten der Versicherten zur Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, 

3. vom Unternehmer zu veranlassende arbeitsmedizinische Untersu-
chungen und sonstige arbeitsmedizinische Maßnahmen vor,
während und nach der Verrichtung von Arbeiten, die für Versicherte
oder für Dritte mit arbeitsbedingten Gefahren für Leben und Ge-
sundheit verbunden sind, 

4. Voraussetzungen, die der Arzt, der mit Untersuchungen oder Maß-
nahmen nach Nummer 3 beauftragt ist, zu erfüllen hat, sofern die
ärztliche Untersuchung nicht durch eine staatliche Rechtsvorschrift
vorgesehen ist, 

5. die Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe durch den Unter-
nehmer, 

6. die Maßnahmen, die der Unternehmer zur Erfüllung der sich aus
dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere
Fachkräfte für Arbeitssicherheit ergebenden Pflichten zu treffen hat, 

7. die Zahl der Sicherheitsbeauftragten, die nach § 22 unter Berück-
sichtigung der in den Unternehmen für Leben und Gesundheit der
Versicherten bestehenden arbeitsbedingten Gefahren und der Zahl
der Beschäftigten zu bestellen sind.

In der Unfallverhütungsvorschrift nach Satz 1 Nr. 3 kann bestimmt werden, dass
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen auch durch den Unfallversiche-
rungsträger veranlasst werden können. 

(2) Soweit die Unfallversicherungsträger Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1
Nr. 3 erlassen, können sie zu den dort genannten Zwecken auch die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von folgenden Daten über die untersuchten Personen
durch den Unternehmer vorsehen: 

1. Vor- und Familienname, Geburtsdatum sowie Geschlecht, 
2. Wohnanschrift, 
3. Tag der Einstellung und des Ausscheidens, 
4. Ordnungsnummer, 
5. zuständige Krankenkasse, 
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6. Art der vom Arbeitsplatz ausgehenden Gefährdungen, 
7. Art der Tätigkeit mit Angabe des Beginns und des Endes der

Tätigkeit, 
8. Angaben über Art und Zeiten früherer Tätigkeiten, bei denen eine

Gefährdung bestand, soweit dies bekannt ist, 
9. Datum und Ergebnis der ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen; die

Übermittlung von Diagnosedaten an den Unternehmer ist nicht zu-
lässig, 

10.Datum der nächsten regelmäßigen Nachuntersuchung, 
11. Name und Anschrift des untersuchenden Arztes. 

Soweit die Unfallversicherungsträger Vorschriften nach Absatz 1 Satz 2 erlassen,
gelten Satz 1 sowie § 24 Abs. 1 Satz 3 und 4 entsprechend. 

(3) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 gilt nicht für die unter bergbehördlicher Auf-
sicht stehenden Unternehmen. 

(4) Die Vorschriften nach Absatz 1 bedürfen der Genehmigung durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. Die Entscheidung hierüber wird im
Benehmen mit den zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder ge-
troffen. Soweit die Vorschriften von einem Unfallversicherungsträger erlassen
werden, welcher der Aufsicht eines Landes untersteht, entscheidet die zuständige
oberste Landesbehörde über die Genehmigung im Benehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit. 

(5) Die Unternehmer sind über die Vorschriften nach Absatz 1 zu unterrich-
ten und zur Unterrichtung der Versicherten verpflichtet. 

§ 16
Geltung bei Zuständigkeit anderer Unfallversicherungsträger

und für ausländische Unternehmen 
(1) Die Unfallverhütungsvorschriften eines Unfallversicherungsträgers gel-

ten auch, soweit in dem oder für das Unternehmen Versicherte tätig werden, für
die ein anderer Unfallversicherungsträger zuständig ist. 

(2) Die Unfallverhütungsvorschriften eines Unfallversicherungsträgers gel-
ten auch für Unternehmer und Beschäftigte von ausländischen Unternehmen, die
eine Tätigkeit im Inland ausüben, ohne einem Unfallversicherungsträger anzu-
gehören. 

§ 19
Befugnisse der Aufsichtspersonen 

(1) Zur Überwachung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten, arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und für eine wirksame
Erste Hilfe sind die Aufsichtspersonen insbesondere befugt, 

81

BGR A1  Grundsätze der Prävention 



1. zu den Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und Betriebs-
stätten zu betreten, zu besichtigen und zu prüfen, 

2. von dem Unternehmer die zur Durchführung ihrer Überwachungs-
aufgabe erforderlichen Auskünfte zu verlangen, 

3. geschäftliche und betriebliche Unterlagen des Unternehmers ein-
zusehen, soweit es die Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe
erfordert, 

4. Arbeitsmittel und persönliche Schutzausrüstungen sowie ihre bestim-
mungsgemäße Verwendung zu prüfen, 

5. Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe zu untersuchen und insbeson-
dere das Vorhandensein und die Konzentration gefährlicher Stoffe
und Zubereitungen zu ermitteln oder, soweit die Aufsichtspersonen
und der Unternehmer die erforderlichen Feststellungen nicht treffen
können, auf Kosten des Unternehmers ermitteln zu lassen, 

6. gegen Empfangsbescheinigung Proben nach ihrer Wahl zu fordern
oder zu entnehmen; soweit der Unternehmer nicht ausdrücklich dar-
auf verzichtet, ist ein Teil der Proben amtlich verschlossen oder ver-
siegelt zurückzulassen, 

7. zu untersuchen, ob und auf welche betriebliche Ursachen ein Unfall,
eine Erkrankung oder ein Schadensfall zurückzuführen ist, 

8. die Begleitung durch den Unternehmer oder eine von ihm beauftrag-
te Person zu verlangen.

Der Unternehmer hat die Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 7 zu dulden.
Zur Verhütung dringender Gefahren können die Maßnahmen nach Satz 1 auch
in Wohnräumen und zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Das
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)
wird insoweit eingeschränkt. Die Eigentümer und Besitzer der Grundstücke, auf
denen der Unternehmer tätig ist, haben das Betreten der Grundstücke zu gestat-
ten. 

(2) Die Aufsichtspersonen sind berechtigt, bei Gefahr im Verzug sofort voll-
ziehbare Anordnungen zur Abwendung von arbeitsbedingten Gefahren für
Leben oder Gesundheit zu treffen. 

(3) Der Unternehmer hat die Aufsichtsperson zu unterstützen, soweit dies
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Auskünfte auf Fragen, deren
Beantwortung den Unternehmer selbst oder einen seiner in § 383 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr der
Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde, kön-
nen verweigert werden. 
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§ 22
Sicherheitsbeauftragte 

(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der
Unternehmer unter Beteiligung des Betriebsrates oder Personalrates Sicherheits-
beauftragte unter Berücksichtigung der im Unternehmen für die Beschäftigten
bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren und der Zahl der Beschäftigten zu
bestellen. Als Beschäftigte gelten auch die nach § 2 Abs. 1 Nr. 2, 8 und 12
Versicherten. In Unternehmen mit besonderen Gefahren für Leben und Gesund-
heit kann der Unfallversicherungsträger anordnen, dass Sicherheitsbeauftragte
auch dann zu bestellen sind, wenn die Mindestbeschäftigtenzahl nach Satz 1
nicht erreicht wird. Für Unternehmen mit geringen Gefahren für Leben und
Gesundheit kann der Unfallversicherungsträger die Zahl 20 in seiner Unfallver-
hütungsvorschrift erhöhen. 

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durch-
führung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeits-unfällen und Berufskrank-
heiten zu unterstützen, insbesondere sich von dem Vor-handensein und der ord-
nungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und 
persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren für die Versicherten aufmerksam zu machen. 

(3) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen über-
tragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden.

§ 136
Bescheid über die Zuständigkeit, Begriff des Unternehmers 

(1) Der Unfallversicherungsträger stellt Beginn und Ende seiner Zuständig-
keit für ein Unternehmen durch schriftlichen Bescheid gegenüber dem Unter-
nehmer fest. Ein Unternehmen beginnt bereits mit den vorbereitenden Arbeiten
für das Unternehmen. Bei in Eigenarbeit nicht gewerbsmäßig ausgeführten Bau-
arbeiten kann der Unfallversicherungsträger von der Feststellung seiner Zustän-
digkeit durch schriftlichen Bescheid absehen. War die Feststellung der Zustän-
digkeit für ein Unternehmen von Anfang an unrichtig oder ändert sich die Zu-
ständigkeit für ein Unternehmen, überweist der Unfallversicherungsträger dieses
dem zuständigen Unfallversicherungsträger. Die Überweisung erfolgt im Einver-
nehmen mit dem zuständigen Unfallversicherungsträger; sie ist dem Unternehmer
von dem überweisenden Unfallversicherungsträger bekanntzugeben. 

(2) Die Feststellung der Zuständigkeit war von Anfang an unrichtig, wenn
sie den Zuständigkeitsregelungen eindeutig widerspricht oder das Festhalten an
dem Bescheid zu schwerwiegenden Unzuträglichkeiten führen würde. Eine
wesentliche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse im Sinne des § 48 Abs. 1
des Zehnten Buches, die zu einer Änderung der Zuständigkeit führt, liegt vor,
wenn das Unternehmen grundlegend und auf Dauer umgestaltet worden ist. 
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(3) Unternehmer ist 

1. derjenige, dem das Ergebnis des Unternehmens unmittelbar zum
Vor- oder Nachteil gereicht, 

2. bei nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 oder 15 versicherten Rehabilitanden der
Rehabilitationsträger, 

3. bei Versicherten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 8 der Sachkostenträger, 

4. beim Betrieb eines Seeschiffs der Reeder, 

5. bei nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a) oder b) Versicherten, die
für eine privatrechtliche Organisation ehrenamtlich tätig werden
oder an Ausbildungsveranstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen,
die Gebietskörperschaft oder öffentlich-rechtliche Religionsgemein-
schaft, in deren Auftrag oder mit deren Zustimmung die Tätigkeit
erbracht wird. 

(4) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Unfallversicherungsträger der öffentlichen
Hand. 

§ 3
Grundpflichten des Arbeitgebers 

(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht
den Beschäftigten auferlegen. 

§ 6
Dokumentation 

(1) Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl
der Beschäftigten erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis
der Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des
Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleich-
artiger Gefährdungssituation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusam-
mengefasste Angaben enthalten. Soweit in sonstigen Rechtsvorschriften nichts
anderes bestimmt ist, gilt Satz 1 nicht für Arbeitgeber mit zehn oder weniger
Beschäftigten; die zuständige Behörde kann, wenn besondere Gefährdungs-
situationen gegeben sind, anordnen, dass Unterlagen verfügbar sein müssen. Bei
der Feststellung der Zahl der Beschäftigten nach Satz 3 sind Teilzeitbeschäftigte
mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden
mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 
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§ 8
Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber 

(1) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig,
sind die Arbeitgeber verpflichtet, bei der Durchführung der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit erforder-
lich ist, haben die Arbeitgeber je nach Art der Tätigkeiten insbesondere sich
gegenseitig und ihre Beschäftigten über die mit den Arbeiten verbundenen
Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu unterrichten und
Maßnahmen zur Verhütung dieser Gefahren abzustimmen. 

(2) Der Arbeitgeber muss sich je nach Art der Tätigkeit vergewissern, dass
die Beschäftigten anderer Arbeitgeber, die in seinem Betrieb tätig werden, hin-
sichtlich der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit während ihrer Tätigkeit
in seinem Betrieb angemessene Anweisungen erhalten haben. 

§ 9
Besondere Gefahren 

(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, damit nur Beschäftigte
Zugang zu besonders gefährlichen Arbeitsbereichen haben, die zuvor geeigne-
te Anweisungen erhalten haben. 

(2) Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle Beschäftigten,
die einer unmittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder sein können,
möglichst frühzeitig über diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden
Schutzmaßnahmen unterrichtet sind. Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr für die
eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer Personen müssen die Beschäftigten
die geeigneten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung
selbst treffen können, wenn der zuständige Vorgesetzte nicht erreichbar ist; dabei
sind die Kenntnisse der Beschäftigten und die vorhandenen technischen Mittel zu
berücksichtigen. Den Beschäftigten dürfen aus ihrem Handeln keine Nachteile
entstehen, es sei denn, sie haben vorsätzlich oder grob fahrlässig ungeeignete
Maßnahmen getroffen. 

(3) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, die es den Beschäftigten
bei unmittelbarer erheblicher Gefahr ermöglichen, sich durch sofortiges
Verlassen der Arbeitsplätze in Sicherheit zu bringen. Den Beschäftigten dürfen
hierdurch keine Nachteile entstehen. Hält die unmittelbare erhebliche Gefahr an,
darf der Arbeitgeber die Beschäftigten nur in besonders begründeten
Ausnahmefällen auffordern, ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen. Gesetzliche
Pflichten der Beschäftigten zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit sowie die §§ 7 und 11 des Soldatengesetzes bleiben unberührt. 
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§ 12
Unterweisung 

(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und
angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung umfasst Anweisungen und
Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der
Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei der Einstellung, bei
Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder
einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen.
Die Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und
erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden. 

(2) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht zur Unterweisung
nach Absatz 1 den Entleiher. Er hat die Unterweisung unter Berücksichtigung der
Qualifikation und der Erfahrung der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung über-
lassen werden, vorzunehmen. Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des Verleihers
bleiben unberührt. 

§ 3
Gefährdungsbeurteilung 

(3) Für Arbeitsmittel sind insbesondere Art, Umfang und Fristen erforderli-
cher Prüfungen zu ermitteln. Ferner hat der Arbeitgeber die notwendigen
Voraussetzungen zu ermitteln und festzulegen, welche die Personen erfüllen müs-
sen, die von ihm mit der Prüfung oder Erprobung von Arbeitsmitteln zu beauftra-
gen sind. 

§ 29
Unterweisung über Gefahren 

(1) Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor Beginn der Beschäftigung und
bei wesentlicher Änderung der Arbeitsbedingungen über die Unfall- und
Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie
über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu
unterweisen. Er hat die Jugendlichen vor der erstmaligen Beschäftigung an
Maschinen oder gefährlichen Arbeitsstellen oder mit Arbeiten, bei denen sie mit
gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung kommen, über die besonderen
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Gefahren dieser Arbeiten sowie über das bei ihrer Verrichtung erforderliche
Verhalten zu unterweisen. 

(2) Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabständen, mindestens
aber halbjährlich, zu wiederholen. 

(3) Der Arbeitgeber beteiligt die Betriebsärzte und die Fachkräfte für
Arbeitssicherheit an derPlanung, Durchführung und Überwachung der für die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Beschäftigung Jugendlicher gel-
tenden Vorschriften. 

3.2 Anordnung der Arbeitsplätze 

Arbeitsplätze sind in der Arbeitsstätte so anzuordnen, dass Beschäftigte 

a. sie sicher erreichen und verlassen können, 

b. sich bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen können, 

c. durch benachbarte Arbeitsplätze, Transporte oder Einwirkungen
von außerhalb nicht gefährdet werden. 

5.2 Zusätzliche Anforderungen an Baustellen 

(1) Die Beschäftigten müssen

a. sich gegen Witterungseinflüsse geschützt umkleiden, waschen und
wärmen können, 

b. über Einrichtungen verfügen, um ihre Mahlzeiten einnehmen und
gegebenenfalls auch zubereiten zu können, 

c. in der Nähe der Arbeitsplätze über Trinkwasser oder ein anderes
alkoholfreies Getränk verfügen können. 

Weiterhin sind auf Baustellen folgende Anforderungen umzusetzen: 

d. Sind Umkleideräume nach § 6 Abs. 2 Satz 3 nicht erforderlich, muss
für jeden regelmäßig auf der Baustelle anwesenden Beschäftigten
eine Kleiderablage und ein abschließbares Fach vorhanden sein,
damit persönliche Gegenstände unter Verschluss aufbewahrt wer-
den können. 

e. Unter Berücksichtigung der Arbeitsverfahren und der körperlichen
Beanspruchung der Beschäftigten ist dafür zu sorgen, dass ausrei-
chend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden ist. 

f. Beschäftigte müssen die Möglichkeit haben, Arbeitskleidung und
Schutzkleidung außerhalb der Arbeitszeit zu lüften und zu trocknen. 

87

BGR A1  Grundsätze der Prävention 

Arbeitsstättenverordnung
Anhang zu § 3 Abs. 1



g. In regelmäßigen Abständen sind geeignete Versuche und Übungen
an Feuerlöscheinrichtungen und Brandmelde- und Alarmanlagen
durchzuführen. 

(2) Räumliche Begrenzungen der Arbeitsplätze, Materialien, Ausrüstun-
gen und ganz allgemein alle Elemente, die durch Ortsveränderung die
Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten beeinträchtigen kön-
nen, müssen auf geeignete Weise stabilisiert werden. Hierzu zählen
auch Maßnahmen, die verhindern, dass Fahrzeuge, Erdbaumaschinen
und Förderzeuge abstürzen, umstürzen, abrutschen oder einbrechen. 

(3) Werden Beförderungsmittel auf Verkehrswegen verwendet, so müs-
sen für andere, den Verkehrsweg nutzende Personen ein ausreichender
Sicherheitsabstand oder geeignete Schutzvorrichtungen vorgesehen
werden. Die Wege müssen regelmäßig überprüft und gewartet werden. 

(4) Bei Arbeiten, aus denen sich im besonderen Maße Gefährdungen
für die Beschäftigten ergeben können, müssen geeignete Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen werden. Dies gilt insbesondere für Abbruchar-
beiten sowie für den Auf- oder Abbau von Massivbauelementen. 

Zur Erfüllung der Schutzmaßnahmen des Satzes 1 sind 

a. bei Arbeiten an erhöhten oder tiefer gelegenen Standorten Stand-
sicherheit und Stabilität der Arbeitsplätze und ihrer Zugänge auf
geeignete Weise zu gewährleisten und zu überprüfen, insbesonde-
re nach einer Veränderung der Höhe oder Tiefe des Arbeitsplatzes, 

b. bei Ausschachtungen, Brunnenbauarbeiten, unterirdischen oder
Tunnelarbeiten geeignete Verschalungen oder Abschrägungen vor-
zusehen; vor Beginn von Erdarbeiten sind geeignete Maßnahmen
durchzuführen, um die Gefährdung durch unterirdisch verlegte
Kabel und andere Versorgungsleitungen festzustellen und auf ein
Mindestmaß zu verringern, 

c. bei Arbeiten, bei denen Sauerstoffmangel auftreten kann, geeignete
Maßnahmen zu treffen, um einer Gefahr vorzubeugen und eine
wirksame und sofortige Hilfeleistung zu ermöglichen; Einzelarbeits-
plätze in Bereichen, in denen erhöhte Gefahr von Sauerstoffmangel
besteht, sind nur zulässig, wenn diese ständig von außen überwacht
werden und alle geeigneten Vorkehrungen getroffen sind, um eine
wirksame und sofortige Hilfeleistung zu ermöglichen, 

d. beim Auf-, Um- sowie Abbau von Spundwänden und Senkkästen
angemessene Vorrichtungen vorzusehen, damit sich die Beschäftig-
ten beim Eindringen von Wasser und Material retten können, 

e. bei Laderampen Absturzsicherungen vorzusehen. 
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Abbrucharbeiten sowie Arbeiten mit schweren Massivbauelementen,
insbesondere Auf- und Abbau von Stahl- und Betonkonstruktionen sowie
Montage und Demontage von Spundwänden und Senkkästen, dürfen
nur unter Aufsicht einer befähigten Person geplant und durchgeführt
werden. 

(5) Vorhandene elektrische Freileitungen müssen nach Möglichkeit
außerhalb des Baustellengeländes verlegt oder freigeschaltet werden.
Wenn dies nicht möglich ist, sind geeignete Abschrankungen, Abschir-
mungen oder Hinweise anzubringen, um Fahrzeuge und Einrichtungen
von diesen Leitungen fern zu halten. 

§ 19
Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen,

Ausbildung in Erster Hilfe 

(1) Bewerber um eine Fahrerlaubnis der Klassen A, A1, B, BE, M, S, L oder
T müssen an einer Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen teilneh-
men. Die Unterweisung soll dem Antragsteller durch theoretischen Unterricht und
durch praktische Übungen die Grundzüge der Erstversorgung von
Unfallverletzten im Straßenverkehr vermitteln, ihn insbesondere mit der Rettung
und Lagerung von Unfallverletzten sowie mit anderen lebensrettenden
Sofortmaßnahmen vertraut machen. 

‘

§ 2
Bereitstellung und Benutzung 

(1) Unbeschadet seiner Pflichten nach den §§ 3, 4 und 5 des Arbeits-
schutzgesetzes darf der Arbeitgeber nur persönliche Schutzausrüstungen aus-
wählen und den Beschäftigten bereitstellen, die 

1. den Anforderungen der Verordnung über das Inverkehrbringen von
persönlichen Schutzausrüstungen entsprechen, 

2. … 
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Anhang 2 

Vorschriften und Regeln 

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlägigen Vorschriften
und Regeln zusammengestellt: 

1. Gesetze, Verordnungen 

(Bezugsquelle: Buchhandel
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln) 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV),
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

2. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, Regeln und Informationen
für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

(Bezugsquelle: zuständige Berufsgenossenschaft 
oder 
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln) 

Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1), 

Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit“ (BGV A2), 

Unfallverhütungsvorschrift „Krane“ (BGV D6), 

Unfallverhütungsvorschrift „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung am Arbeitsplatz“ (BGV A8), 

BG-Regel „Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen“ (BGR 139), 

BG-Regel „Einsatz von Schutzkleidung“ (BGR 189), 

BG-Regel „Benutzung von Atemschutzgeräten“ (BGR 190), 

BG-Regel „Benutzung von Fuß- und Beinschutz“ (BGR 191), 

BG-Regel „Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“ (BGR 192), 

BG-Regel „Benutzung von Kopfschutz“ (BGR 193), 

BG-Regel „Einsatz von Gehörschützern“ (BGR 194), 
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BG-Regel „Einsatz von Schutzhandschuhen“ (BGR 195), 

BG-Regel „Benutzung von Stechschutzbekleidung“ (BGR 196), 

BG-Regel „Benutzung von Hautschutz“ (BGR 197), 

BG-Regel „Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz“
(BGR 198), 

BG-Regel „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten
aus Höhen und Tiefen“ (BGR 199), 

BG-Regel „Benutzung von Stechschutzhandschuhen und Armschützern“
(BGR 200), 

BG-Regel „Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Ertrinken“
(BGR 201), 

BG-Information „Erste Hilfe im Betrieb“ (BGI 509), 

Erste-Hilfe-Plakat Aushang „Erste Hilfe“ (BGI 510), 

Kleines Verbandbuch (kartoniert) (BGI 511-1), 

Großes Verbandbuch (gebunden) (BGI 511-2), 

BG-Information „Arbeitssicherheit durch vorbeugenden Brandschutz“ 
(BGI 560)
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Hinweis: 

Seit April 1999 sind alle Neuveröffentlichungen des berufsgenossenschaft-
lichen Vorschriften- und Regelwerkes unter neuen Bezeichnungen und Bestell-
Nummern erhältlich. 

Die neuen Bestellnummern können einer so genannten Transferliste des HVBG
entnommen werden; siehe 

http://www.hvbg.de/d/pages/praev/vorschr/

Hinsichtlich älterer, bislang unter VBG-Nummer geführter Unfallverhütungs-
vorschriften des so genannten Maschinenaltbestandes bzw. bislang unter 
ZH 1-Nummern geführter Richtlinien, Sicherheitsregeln und Merkblätter, die
bis zu ihrer Überarbeitung noch weiter gültig sind, siehe Internetfassungen des
HVBG „http://www.hvbg.de/bgvr“. 
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Gesetzliche Unfallversicherung
Körperschaft des
öffentlichen Rechts

Hauptverwaltung
Auf’m Hennekamp 74
40225 Düsseldorf
Telefon: (0211) 9335-0
Telefax: (0211) 9335-219
www.bgfw.de, eMail: info@bgfw.de

Bezirksverwaltung Potsdam
Eleonore-Prochaska-Straße 11
14480 Potsdam
Telefon: (0331) 64997-0
Telefax: (0331) 64997-11

Geschäftsstelle Ulm
Rosengasse 15
89073 Ulm
Telefon (0731) 67444
Telefax (0731) 67476

BGR A1

BG-Regel
Grundsätze
der Prävention
vom Oktober 2005

Berufsgenossenschaft
der Gas-, Fernwärme-
und Wasserwirtschaft

BGFW

Berufsgenossenschaftliche
Regeln für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit


